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Artikel I 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Bezirk der Betriebskrankenkasse 
 
 
I. 
Die Betriebskrankenkasse ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentli-
chen Rechts und führt den Namen Audi BKK. 
 
Sie ist am 01.01.2012 errichtet worden.  
 
Sie hat ihren Sitz in Ingolstadt. 
 
 
II. 
Der Bereich der Audi BKK erstreckt sich auf die Werke der AUDI AG in In-
golstadt und Neckarsulm und die in der Anlage zu § 1 der Satzung aufge-
führten Betriebe. 
 
Der Bereich der Audi BKK erstreckt sich auf alle Regionen innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

6 

§ 2 Verwaltungsrat 
 
 
I. 
1.  Das Selbstverwaltungsorgan der Audi BKK ist der Verwaltungsrat. Seine 
 Wahl und Amtsdauer regeln sich nach dem Selbstverwaltungsrecht der 
 gesetzlichen Sozialversicherung. 
 
2.  Das Amt der Mitglieder des Verwaltungsrates ist ein Ehrenamt. 
 
3.  Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte eine(n) Vorsitzende(n) und 
 dessen/deren Stellvertreter/in. 
 
 Der Vorsitz im Verwaltungsrat wechselt zwischen dem/der Vorsitzenden 
 und dessen/deren Stellvertreter/in jährlich jeweils am 01.01. 
 
 
II. 
1.  Dem Verwaltungsrat der Audi BKK gehören 15 Versichertenvertreter 
 und 15 Arbeitgebervertreter an.  
 
2.  Abweichend von § 49 Absatz 2 SGB IV wird für das Stimmrecht eines 
 Wahlberechtigten, der zur Gruppe der Arbeitgeber gehört, folgendes 
 bestimmt: 

Ein Wahlberechtigter, der zur Gruppe der Arbeitgeber gehört, hat so 
viele Stimmen, wie die Zahl der am Stichtag für das Wahlrecht  
(§ 50 Absatz 1 SGB IV) bei ihm beschäftigten, beim Versichertenträger 
versicherungspflichtigen und wahlberechtigten Personen. Wählbar ist 
nicht, wer am Tage der Wahlausschreibung fällige Beiträge nicht be-
zahlt hat. 

 
 
III. 
Der Verwaltungsrat beschließt die Satzung und sonstiges autonomes 
Recht der Audi BKK sowie in den übrigen durch Gesetz oder sonstiges für 
die Audi BKK maßgebendes Recht vorgesehenen Fällen. 
Dem Verwaltungsrat sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 
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1.  alle Entscheidungen zu treffen, die für die Audi BKK von grundsätzli-

cher Bedeutung sind im Bereich der  
 

-  Gesundheits- und Sozialpolitik  
-  Finanzpolitik einschließlich Beitragssatz- und Haushaltsentwicklung 
-  Organisationsstruktur  
-  Mitgliederentwicklung, Vertrieb und Marketing 

 
2.  den Haushaltsplan festzustellen, 
 
3. über die Entlastung des Vorstands wegen der Jahresrechnung zu be-

schließen 
 
4.  den Vorstand sowie den Vorsitzenden des Vorstandes zu wählen und 

die Tätigkeit des Vorstandes vertraglich zu regeln, 
 
5.   einen leitenden Beschäftigten der Audi BKK mit der vorübergehenden 

Wahrnehmung der Aufgaben des Vorstandes zu beauftragen, wenn die 
Mitglieder des Vorstandes längere Zeit an der Ausübung ihres Amtes 
gehindert sind oder der Vorstand längere Zeit nicht besetzt ist, 

 
6.  den Vorstand zu überwachen, 
 
7.  über den Erwerb, die Veräußerung oder die Belastung von Grundstü-

cken und die Errichtung von Gebäuden zu beschließen, 
 
8.  über die freiwillige Vereinigung mit anderen Krankenkassen zu be-

schließen,  
 
9.  für jedes Geschäftsjahr zur Prüfung der Jahresrechnung gem.  

§ 31 SVHV über die Bestellung der/s Prüfer/s zu beschließen. Die 
Prüfung der Jahresrechnung beinhaltet die sich auf den gesamten 
Geschäftsbetrieb beziehende Prüfung der Betriebs- und Rechnungs-
führung. 
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Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Prüfung nach  
§ 274 SGB V vorgenommen worden ist, kann der Verwaltungsrat zur 
Vermeidung von Doppelprüfungen bestimmen, ob und in welchem 
Umfang das Ergebnis der Prüfung nach § 274 SGB V in die Prüfung der 
Betriebs- und Rechnungsführung nach § 194 Absatz 1 Nr. 9 SGB V ein-
zubeziehen ist.  

 
10. über eine Amtsenthebung oder Amtsentbindung der Mitglieder des 

Vorstandes zu entscheiden, 
 

11. gemeinsam durch seine Vorsitzenden die Audi BKK gegenüber dem 
Vorstand zu vertreten. 

 
 
IV. 
Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
 
V. 
Der Verwaltungsrat kann sämtliche Geschäfts- und Verwaltungs-
unterlagen einsehen und prüfen. 
 
 
VI. 
Der Verwaltungsrat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Ausschüsse bilden. 
 
 
VII. 
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des 
Verwaltungsrates ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mit-
glieder anwesend und stimmberechtigt ist.  
 
Ist der Verwaltungsrat nicht beschlussfähig, kann der Vorsitzende anord-
nen, dass in der nächsten Sitzung über den Gegenstand der Abstimmung 
auch dann beschlossen werden kann, wenn die in Satz 1 bestimmte Mehr-
heit nicht erreicht wird; hierauf ist in der Ladung zur nächsten Sitzung hin-
zuweisen.
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VIII. 
Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz und sonstiges Recht nichts Abwei-
chendes bestimmt, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter Beratung wie-
derholt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
 
IX. 
Der Verwaltungsrat kann schriftlich abstimmen. Das Nähere regelt die Ge-
schäftsordnung. 
 
 
X. 
Die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß  
§ 41 SGB IV richtet sich nach den in der Anlage zu § 2 der Satzung durch 
den Verwaltungsrat festgesetzten Pauschbeträgen und festen Sätzen für 
den Ersatz barer Auslagen. Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
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§ 3 Vorstand 
 
 
I.  
Dem Vorstand der Audi BKK gehören zwei Mitglieder an. Vorstand im Sinne 
von § 35 a SGB IV sind der Vorstandsvorsitzende und sein Stellvertreter. 
 
 
II. 
Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat gewählt. 
 
 
III. 
Der Vorstand verwaltet die Audi BKK und vertritt sie gerichtlich und außer-
gerichtlich, soweit Gesetz und sonstiges für die Audi BKK maßgebendes 
Recht nichts Abweichendes bestimmen. 
 
Der Vorstand kann im Einzelfall bestimmen, dass einzelne Vorstandsmit-
glieder die Audi BKK vertreten. 
 
Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben: 
 
1.  dem Verwaltungsrat über die Umsetzung von Entscheidungen von 
 grundsätzlicher Bedeutung zu berichten, 
 
2.  dem Verwaltungsrat über die finanzielle Situation und die voraussicht-

liche Entwicklung regelmäßig zu berichten, 
 
3.  dem/der Vorsitzenden des Verwaltungsrates aus sonstigen wichtigen 

Anlässen zu berichten, 
 
4.  den Haushaltsplan aufzustellen und dem Verwaltungsrat zuzuleiten, 
 
5.  jährlich die geprüfte Jahresrechnung dem Verwaltungsrat zur Entlas-

tung zusammen mit dem Prüfbericht und einer Stellungnahme zu den 
Prüffeststellungen des vom Verwaltungsrat bestellten Prüfers vorzu-
legen,  
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6.  die Audi BKK nach § 4 der Verordnung über den Zahlungsverkehr, die 
 Buchführung und die Rechnungslegung in der Sozialversicherung zu 
 prüfen, 
 
7.  eine Kassenordnung aufzustellen, 
 
8.  die Beiträge einzuziehen, 
 
9. Vereinbarungen und Verträge mit Leistungserbringern und mit 
 Lieferanten der Audi BKK abzuschließen, 
 
10. die Leistungen festzustellen und auszuzahlen. 
 
 
IV. 
Der Vorstand legt das Vermögen an. Dazu hat der Vorstand unter Einhal-
tung der Vorschriften über die Rechnungslegung in der Sozialversicherung 
entsprechende Richtlinien zu erstellen. Diese Richtlinien legen die Krite-
rien über den Auswahlprozess sowie das Auswahlverfahren der einzubezie-
henden Geldinstitute für die Anlage des Vermögens fest.  
§ 3 Absatz III Nr. 6 bleibt unberührt. 
 
 
V. 
Der Vorstand erlässt Richtlinien über die Verwaltung der Audi BKK und legt 
die Geschäftsbereiche der einzelnen Vorstandsmitglieder in Abstimmung 
mit dem Verwaltungsrat fest. Innerhalb der vom Vorstand erlassenen 
Richtlinien verwaltet jedes Mitglied des Vorstandes seinen Geschäfts-
bereich eigenverantwortlich. Bei Meinungsverschiedenheit entscheidet der 
Vorstand; bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 
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§ 4 Widerspruchsausschuss / Einspruchstelle 
 
 
I.  
Die Entscheidung über die Widersprüche und der Erlass von Widerspruchs-
bescheiden wird dem Widerspruchsausschuss übertragen. Der Wider-
spruchsausschuss hat seinen Sitz in Ingolstadt. Der Widerspruchsaus-
schuss nimmt auch die Aufgaben der Einspruchsstelle nach § 112 SGB IV 
i.V.m. § 69 OWiG wahr. 
 
 
II. 
1. Der Widerspruchsausschuss setzt sich zusammen aus fünf Versi-

chertenvertretern/innen und drei Arbeitgebervertreter/innen. Versi-
cherten- und Arbeitgebervertreter verfügen jeweils über die gleiche An-
zahl an Stimmen. Der Stimmenanteil eines jeden Arbeitgebervertreters 
errechnet sich aus dem Verhältnis der anwesenden Zahl der Versi-
chertenvertreter zueinander. 

 
2.  Jedes Mitglied des Widerspruchsausschusses hat zwei Stellvertre-

ter/innen zur Vertretung im Verhinderungsfall. 
 
3.  Die Versichertenvertreter des Widerspruchsausschusses und ihre Stell-

vertreter werden von den Versichertenvertretern des Verwaltungsrates 
gewählt. Die Arbeitgebervertreter des Widerspruchsausschusses und ih-
re Stellvertreter werden von den Arbeitgebervertretern gewählt. Die 
Wahl erfolgt für die Amtszeit des Verwaltungsrates. Die Mitglieder des 
Widerspruchsauschusses bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger das Amt 
antreten. 

 
4. Das Amt der Mitglieder des Widerspruchsausschusses ist ein Ehrenamt. 

§§ 40 bis 42, 59 und § 63 Absatz 3 a und 4 SGB IV gelten entspre-
chend. 

 
5.  Der Vorsitz im Widerspruchsausschuss wechselt zwischen dem/der Ar-

beitgebervertreter/in und dem/der Versichertenvertreter/in. Dabei 
stellt die Gruppe den/die Vorsitzende/n, die im Verwaltungsrat den 
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Vorsitz innehat. Der Vorsitz wechselt jährlich jeweils am 01.01. Der/Die 
Vorsitzende wird jeweils in der ersten Sitzung nach Bestellung der Mit-
glieder des Widerspruchsausschusses bestimmt. Der/Die Vorsitzende 
bestimmt den/die Schriftführer/in, der/die auch ein/e Mitarbeiter/in 
der Audi BKK sein kann. 

 
6.  Der Vorstand oder ein/e vom Vorstand Beauftragte/r kann an den 
 Sitzungen des Widerspruchsausschusses beratend teilnehmen.  
 § 63 Absatz 4 SGB IV gilt entsprechend. 
 
7. Der Widerspruchsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglie-

der ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend und stimmberechtigt sind. 
 

8. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter Bera-
tung wiederholt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag als ab-
gelehnt. 
 
 

III. 
Das Nähere über das Verfahren bei der Erledigung der Aufgaben regelt die 
vom Widerspruchsausschuss aufgestellte Geschäftsordnung. 
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§ 5 Kreis der versicherten Personen 
 
 
I. 
Zum Kreis der bei der Audi BKK versicherten Personen gehören 
 
1.  Arbeitnehmer und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, wenn sie 
    versicherungspflichtig oder versicherungsberechtigt sind, 
 
2.  alle anderen Versicherungspflichtigen oder Versicherungsberechtigen. 
 
 
II. 
Nach § 9 Absatz 1 Nr. 4 SGB V können versicherungsberechtigte schwer-
behinderte Menschen der Audi BKK nur dann beitreten, wenn sie das  
50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
 
 
III. 
Ehegatten, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz und Kin-
der von Mitgliedern sind familienversichert, wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind.  
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§ 6 Kündigung der Mitgliedschaft  
 
 
I. 
Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte sind an die Wahl 
der Audi BKK mindestens 18 Monate gebunden. Eine Kündigung der Mit-
gliedschaft ist zum Ablauf des übernächsten Kalendermonats möglich, ge-
rechnet von dem Monat, in dem das Mitglied die Kündigung erklärt. Dem 
Mitglied ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 Wochen nach 
Eingang der Kündigung, eine Kündigungsbestätigung auszustellen. Die 
Kündigung wird wirksam, wenn das Mitglied innerhalb der Kündigungsfrist 
eine Mitgliedschaft bei einer anderen Krankenkasse durch eine Mitglieds-
bescheinigung oder das Bestehen einer anderweitigen Absicherung im 
Krankheitsfall nachweist. 
 
 
II. 
- ohne Inhalt - 
 
 
III. 
Abweichend von Absatz I Satz 1 können Versicherungsberechtigte ihre 
Mitgliedschaft kündigen, weil die Voraussetzungen einer Familienversiche-
rung nach § 10 SGB V erfüllt sind. Absatz I Satz 4 gilt nicht. 
 
Die freiwillige Mitgliedschaft endet in diesen Fällen mit Erfüllung der Vo-
raussetzungen der Familienversicherung. 
 
 

IV. 
Wenn ein Wahltarif nach §§ 9 c, 18 oder 19 a gewählt wurde, kann die 
Mitgliedschaft zur Audi BKK frühestens unter den Voraussetzungen der  
§§ 9c Absatz VI, 18, 19 a Absatz VII aber nicht vor Ablauf der Kündigungs-
frist gemäß § 175 Absatz 4 Satz 1 SGB V gekündigt werden.  
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§ 7 - ohne Inhalt – 
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§ 8 Aufbringung der Mittel 
 
 
Die Mittel der Audi BKK werden durch Beiträge und sonstige Einnahmen 
aufgebracht. 
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§ 9 Bemessung der Beiträge 
 
 
Für die Bemessung der Beiträge gelten die „Einheitlichen Grundsätze des 
GKV-Spitzenverbandes zur Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenversicherung und weiterer Mitgliedergruppen sowie 
zur Zahlung und Fälligkeit der von Mitgliedern selbst zu entrichtenden Bei-
träge (Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler)“ in der jeweils gültigen 
Fassung. 
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§ 9 a - ohne Inhalt - 
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§ 9 b - ohne Inhalt -   
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§ 9 c Wahltarif Prämienzahlung 
 
 
I.  
Mitglieder, die im abgelaufenen Kalenderjahr länger als 3 Monate bei der 
Audi BKK versichert waren, erhalten eine Prämienzahlung, wenn sie und 
ihre nach § 10 SGB V versicherten Angehörigen in diesem Kalenderjahr 
keine Leistungen zu Lasten der Audi BKK in Anspruch genommen haben. 
Voraussetzung ist, dass das Mitglied der Audi BKK spätestens bis zum  
30.09. des Kalenderjahres, für das die Prämienzahlung erfolgen soll, er-
klärt, den Wahltarif in Anspruch nehmen zu wollen. Bei Zugang der Erklä-
rung ab dem 01.10. eines Jahres beginnt die Teilnahme immer am 01.01. 
des Folgejahres. 
 
 
II.  
Für die Prämienzahlung ist die Inanspruchnahme folgender Leistungen un-
schädlich: 
- Prävention, Primäre Prävention durch Schutzimpfungen (§ 20 und  

20 d SGB V) 
- Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe  

§ 21 SGB V, Individualprophylaxe § 22 SGB V, jährliche Zahn- 
prophylaxe § 55 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2. SGB V) 

- medizinische Vorsorgeleistungen (§ 23 SGB V) mit Ausnahme  
ambulanter Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten 

- Gesundheitsuntersuchungen (§ 25 SGB V) 
- Kinderuntersuchungen (§ 26 SGB V). 
 
Ebenfalls unschädlich für die Prämienzahlung ist die Inanspruchnahme von 
Leistungen durch nach § 10 SGB V versicherte Angehörige, die das  
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
 
III.  
Die jährliche Prämienzahlung beträgt 1/ 24 des im Kalenderjahr an die  
Audi BKK gezahlten Jahresbeitrages (241 SGB V) sowie 1/12 des zusätzli-
chen Beitrages (§ 242 SGB V). Absatz IV gilt.  
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IV.  
Die Prämienzahlung für Wahltarife im Sinne des § 53 SGB V an das Mit-
glied und seine nach § 10 SGB V versicherten Angehörigen dürfen insge-
samt 20 v. H. der vom Mitglied im Kalenderjahr getragenen Beiträge mit 
Ausnahme der Beitragszuschüsse nach § 106 SGB VI sowie § 257 Absatz 1 
Satz 1 SGB V, höchstens jedoch 600 € nicht überschreiten. 
 
 
V.  
Mitglieder, deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, kön-
nen den Wahltarif nach Absatz I nicht wählen. Eine Wahl des Tarifes ist 
ausgeschlossen, sofern das Mitglied für sich und seine nach § 10 SGB V 
versicherten Angehörigen für dasselbe Kalenderjahr einen Wahltarif 
Selbstbehalt nach § 19 a wählt oder gewählt hat. 
 
 
VI.  
Die Mindestbindungsfrist an den Wahltarif beträgt ein Jahr. Sie beginnt 
mit Ablauf des Kalendermonats, in dem das Mitglied der Audi BKK seine 
Teilnahme an dem Wahltarif nach Absatz I erklärt, frühestens jedoch mit 
Beginn der Mitgliedschaft bei der Audi BKK. Die Mitgliedschaft kann frü-
hestens zum Ablauf der einjährigen Mindestbindungsfrist, aber nicht vor 
Ablauf der Mindestbindungsfrist nach § 175 Absatz 4 Satz 1 SGB V, ge-
kündigt werden. Der Wahltarif verlängert sich jeweils um ein Jahr, soweit 
das Mitglied nicht einen Monat vor Ablauf der Mindestbindungsfrist nach 
Satz 1 bzw. vor Ablauf des Verlängerungszeitraums kündigt. Kündigt das 
Mitglied nach Ablauf der Mindestbindungsfrist seine Mitgliedschaft bei der 
Audi BKK nach § 175 Absatz 4 SGB V, endet der Wahltarif mit dem Aus-
scheiden aus der Mitgliedschaft bei der Audi BKK. 
Für den Wahltarif besteht ein Sonderkündigungsrecht in besonderen Här-
tefällen. Hierzu zählen insbesondere der Eintritt von Hilfebedürftigkeit im 
Sinne des SGB II bzw. SGB XII. Der Wahltarif kann abweichend von Satz 1 
innerhalb eines Monats nach Feststellung der Hilfebedürftigkeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird wirksam zum Ablauf des auf den Eingang der 
Kündigung folgenden Kalendermonats. 
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§ 10 Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz 
 

 
Die Audi BKK erhebt von ihren Mitgliedern einen einkommensabhängigen 
Zusatzbeitrag gemäß § 242 Absatz 1 SGB V. Die Höhe des Zusatzbeitrags-
satzes beträgt 0,7 % monatlich der beitragspflichtigen Einnahmen des 
Mitglieds. 
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§ 11 Fälligkeit der Beiträge 

 

 

I.  

Beiträge, die nach dem Arbeitsentgelt oder dem Arbeitseinkommen zu 

bemessen sind, sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem die Beschäf-

tigung oder Tätigkeit, mit der das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen 

erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt; ein verbleibender 

Restbeitrag wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig. 

 

Der Arbeitgeber kann abweichend von Satz 1 den Betrag in Höhe des Vor-

monats zahlen, wenn Änderungen der Beitragsabrechnung regelmäßig 

durch Mitarbeiterwechsel oder variable Entgeltbestandteile dies erfordern; 

für einen verbleibenden Restbetrag bleibt es bei der Fälligkeit zum dritt-

letzten Bankarbeitstag des Folgemonats. 

 

 

II.  

Die von Mitgliedern selbst zu entrichtenden Beiträge einschließlich des 

kassenindividuellen Zusatzbeitrags nach § 242 SGB V werden entspre-

chend den Regelungen der „Einheitlichen Grundsätze des GKV-

Spitzenverbandes zur Beitragsbemessung freiwilliger Mitglieder der ge-

setzlichen Krankenversicherung und weiterer Mitgliedergruppen sowie zur 

Zahlung und Fälligkeit der von Mitgliedern selbst zu entrichtenden Beiträ-

ge (Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler)“ in der jeweils gültigen 

Fassung fällig.  
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§ 12 Höhe der Rücklage 
 
 
I. 
Die Rücklage beträgt 50 v. H. des nach dem Haushaltsplan durchschnitt-
lich auf den Monat entfallenden Betrages der Ausgaben. 
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§ 13 Leistungen 
 
 
I.  
Die Versicherten der Audi BKK erhalten die gesetzlich vorgesehenen Leis-
tungen 
 
- zur Verhütung von Krankheiten und von deren Verschlimmerung 
- zur Früherkennung von Krankheiten 
- zur Behandlung von Krankheiten 
- bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
- zur Empfängnisverhütung 
- bei Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation 
- des Persönlichen Budgets nach § 17 Absatz 2 bis 4 SGB IX. 
 
 
II. 
Versicherte haben auch Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation sowie auf unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistun-
gen, die notwendig sind, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit 
abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimme-
rung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. 
 
 
III. 
Die Audi BKK unterstützt ihre Versicherten bei der Verfolgung von 
Schadensersatzansprüchen, die bei der Inanspruchnahme von Versiche-
rungsleistungen aus Behandlungsfehlern entstanden sind und 
nicht nach § 116 SGB X auf die Krankenkasse übergehen (§ 66 SGB V). 
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§ 13a Leistungsausschluss 
 
 

I.  
Auf Leistungen besteht kein Anspruch, wenn sich Personen in den Gel-
tungsbereich des Sozialgesetzbuches begeben, um in einer Versicherung 
nach § 5 Absatz 1 Nr. 13 SGB V oder auf Grund dieser Versicherung in einer 
Versicherung nach § 10 SGB V missbräuchlich Leistungen in Anspruch zu 
nehmen. 
 
 
II.  
Der Versicherte hat vor Aushändigung der Krankenversichertenkarte der 
Audi BKK gegenüber schriftlich zu erklären, dass er sich nicht in den Gel-
tungsbereich des Sozialgesetzbuches begeben hat, um in einer Versiche-
rung nach § 5 Absatz 1 Nr. 13 SGB V oder auf Grund dieser Versicherung in 
einer Versicherung nach § 10 SGB V missbräuchlich Leistungen in An-
spruch zu nehmen und dass er von der Audi BKK darüber in Kenntnis ge-
setzt wurde, dass er bei einer missbräuchlichen Leistungsinanspruchnah-
me zum Ersatz der der Audi BKK insoweit entstandenen Kosten verpflich-
tet ist. Die Erklärung ist für das Mitglied und die ggf. familienversicherten 
Angehörigen abzugeben. Die Audi BKK kann zur Abklärung des Gesund-
heitszustandes der Versicherten den Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung einschalten. 
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§ 13b  Zusätzliche Leistungen gemäß § 11 Abs. 6 SGB V 
 

Die Audi BKK gewährt ihren Versicherten Leistungen gemäß  

§ 11 Abs. 6 SGB V. Art, Dauer und Umfang der Leistungen ergeben sich aus 

den nachfolgenden Regelungen. 

 

I.   Kriterien der Leistungsgewährung 

 

1. Der Gesamtanspruch nach den Ziffern II. – VI.  beträgt im Kalender-

jahr maximal 200 Euro.   

  

2. Eine Übertragung des Guthabens bzw. Restguthabens auf andere 

Versicherte sowie auf das folgende Kalenderjahr ist nicht möglich. 

 
3. Weitere Anspruchsvoraussetzungen: 

 
 Die Leistungsinanspruchnahme erfolgt erst ab Inkrafttreten der  

Satzungsregelung. 

 Die Leistungsinanspruchnahme erfolgt während der bestehenden 

Versicherung bei der Audi BKK.  

 Die zahlungsbegründenden Nachweise werden bis zum 31.03. des 

Folgejahres eingereicht. 

 

II.   Nicht verschreibungspflichtige apothekenpflichtige Arzneimittel 

der besonderen Therapierichtungen (Homöopathie, Phytotherapie 

und Anthroposophie) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

29 

1. Die Audi BKK erstattet ihren Versicherten Kosten für nicht verschrei-

bungspflichtige apothekenpflichtige Arzneimittel der Homöopathie, 

Phytotherapie und Anthroposophie, sofern 

 deren Einnahme medizinisch notwendig ist, um eine Krankheit zu hei-

len, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden 

zu lindern und 

 die Verordnung des Arzneimittels durch einen Arzt erfolgte und 

 das Arzneimittel durch die Versicherten in einer Apotheke oder im 

Rahmen des nach deutschem Recht zulässigen Versandhandels bezo-

gen wurde. 

 

2. Die Audi BKK erstattet die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 

100 Euro im Kalenderjahr. Zur Erstattungshöhe gilt I.1. 

 

3. Zur Erstattung sind die spezifizierten Originalrechnungen der Apo-

theke und die ärztlichen Verordnungen im Original vorzulegen. 

 

4. Für nicht verschreibungspflichtige apothekenpflichtige Arzneimittel 

der Homöopathie, Phytotherapie und Anthroposophie, die vom Ge-

meinsamen Bundesausschuss oder gemäß  

§ 34 Abs. 1 Sätze 7-9 SGB V ausgeschlossen sind, dürfen keine Kos-

ten erstattet werden. 

 

5. Der gesetzliche Anspruch gemäß § 34 Abs. 1 Sätze 2 – 5 SGB V in 

Verbindung mit den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschus-

ses bleiben unberührt. 
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III.    Zahnärztliche Behandlung 

 

1. Über die im SGB V geregelte zahnärztliche Behandlung hinaus erstat-

tet die Audi BKK Versicherten die Kosten für folgende, von Zahnärz-

ten durchgeführte Leistungen: 

 Fissurenversiegelung der kariesfreien Prämolaren 

 Zweite Zahnsteinentfernung innerhalb eines Kalenderjahres. 

 Bakterientest bei anstehender Parodontosebehandlung. 

 Test zum Ausschluss von Metallallergien ohne Vorliegen anamnesti-

scher oder klinischer Hinweise. 

 Kariesinfiltration. 

 Professionelle Zahnreinigung. 

 

2. Die Audi BKK erstattet die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 

50 Euro je Kalenderjahr. Zur Erstattung sind Originalrechnungen vor-

zulegen. Zur Erstattungshöhe gilt I.1 

 

IV.    Osteopathie 
 

1. Versicherte können Leistungen der Osteopathie in Anspruch nehmen, 

sofern die Behandlung medizinisch geeignet ist, um eine Krankheit zu 

heilen oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwer-

den zu lindern oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwick-

lung eines Kindes entgegenzuwirken und die Leistung nicht vom Ge-

meinsamen Bundesausschuss ausgeschlossen wurde. Voraussetzun-

gen dafür sind: 
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 Der Leistungserbringer erbringt die Leistung in der fachlich gebote-

nen Qualität. 

 Der Leistungserbringer hat eine umfassende osteopathische Ausbil-

dung absolviert (nachgewiesen durch eine Mitgliedschaft in einem 

Berufsverband der Osteopathie bzw. der Berechtigung zum Beitritt in 

einen Verband). 

 Es liegt eine ärztliche Verordnung vor, die die osteopathische Be-

handlung empfiehlt. 

 

2. Die Audi BKK erstattet die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 

150 Euro im Kalenderjahr. Die Erstattung erfolgt nach Vorlage der 

Originalrechnung sowie der ärztlichen Bescheinigung. Zur Erstat-

tungshöhe gilt I.1. 

 

V.      Vorsorge  

                

 Voraussetzung für eine Leistungsgewährung ist insgesamt, dass im    

Einzelfall eine Erkrankung, bezogen auf die jeweilige Untersuchung 

noch nicht vorliegt, aber bereits bestehende Risikofaktoren auf eine 

Schwächung der Gesundheit oder drohende Erkrankung hinweisen. 

Des Weiteren besteht kein Anspruch auf Leistungsgewährung, wenn 

ein Anspruch auf Leistung  im Rahmen der Regelleistung besteht. 

 

1. Über die im SGB V geregelten Vorsorgeleistungen hinaus erstattet die 

Audi BKK Versicherten die Kosten für folgende, von Ärzten durchge-

führte, Vorsorgeleistungen:  
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 Jährliche Hautkrebsvorsorge (inklusive Auflichtmikroskopie) bei vor-

liegenden Risikofaktoren (z.B. auffällige Muttermale oder erbliche 

Veranlagung)  

 Bluttest zur Bestimmung des PSA-Wertes bei vorliegenden Risikofak-

toren (z.B. familiäre Veranlagung). 

 Mammographie zur Brustkrebsvorsorgeuntersuchung für Versicherte 

vor Vollendung des 50. Lebensjahres bei vorliegenden Risikofaktoren 

(z.B. bei familiärer Veranlagung). 

 Gesundheitsuntersuchung (Check-up) ab Vollendung des 35. Lebens-

jahres bei vorliegenden Risikofaktoren (z.B. bei auffälligen Laborwer-

ten). 

 Sportmedizinischer Check: 

Versicherte können eine sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung 

und Beratung in Anspruch nehmen, wenn diese nach ärztlicher Be-

scheinigung dazu geeignet und notwendig ist, kardiale oder orthopä-

dische Erkrankungen zu verhüten, eine Schwächung der Gesundheit 

zu beseitigen oder etwaige Risikofaktoren zu vermeiden. Sofern ärzt-

lich bescheinigte Risiken vorliegen, aufgrund derer im Rahmen der 

sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung zusätzlich ein Belastungs-

Elektrokardiogramm, eine Lungenfunktionsuntersuchung und eine 

Laktatbestimmung erforderlich sind, können Versicherte diese Leis-

tungen zusätzlich in Anspruch nehmen. Der Anspruch setzt voraus, 

dass die Leistung von zugelassenen Vertragsärzten oder nach  

§ 13 Abs. 4  SGB V berechtigten Leistungserbringern erbracht wird, 

die die Zusatzbezeichnung "Sportmedizin" führen.  
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2.  Die Audi BKK erstattet die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 

100 Euro im Kalenderjahr. Zur Erstattung sind Originalrechnungen 

vorzulegen. Zur Erstattungshöhe gilt I.1. 

 

VI.     Zusätzliche Leistungen bei Schwangerschaft/Mutterschaft 

 

1. Über die gesetzlich geregelten Schwanger- und Mutterschaftsleistun-

gen hinaus erstattet die Audi BKK die Kosten für folgende durchge-

führte Leistungen: 

 

 Die Audi BKK übernimmt je Schwangerschaft die Kosten für einen Ge-

burtsvorbereitungskurs für den Lebenspartner,  wenn der Lebens-

partner ebenfalls bei der Audi BKK versichert ist. Voraussetzung für 

die Kostenübernahme ist, dass die Leistung von einer Hebamme er-

bracht wird, die nach § 134 a Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 SGB V in der 

jeweils gültigen Fassung oder nach § 13 Abs. 4 SGB V zur Leistungs-

erbringung berechtigt ist. 

 Ärztlich erbrachte Leistungen bei vorliegenden Risikofaktoren, die 

mit dem Ziel erbracht werden, einer Gefährdung der gesundheitli-

chen Entwicklung des Kindes entgegen zu wirken: 

a. Nackenfaltenmessung. 

b. Toxoplasmosetest, sofern keine Leistung nach den Mut-

terschafts-Richtlinien. 

c. Triple-Test . 

d. Ultraschalluntersuchungen, sofern keine Leistung nach 

den Mutterschafts-Richtlinien. 

 Die Audi BKK erstattet Versicherten die während der Schwangerschaft 

(37.-42. Schwangerschaftswoche) und bei der Geburt in Anspruch  
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genommenen Kosten der Rufbereitschaft einer freiberuflich tätigen 

Hebamme. Voraussetzung ist die Zulassung bzw. Berechtigung der 

Hebamme gemäß § 134a  Abs. 2 bzw. § 13 Abs. 4 SGB V. Die Rufbe-

reitschaft setzt die 24-stündige Erreichbarkeit der Hebamme und die 

sofortige Bereitschaft zur mehrstündigen Geburtshilfe voraus. 

 

2. Die Audi BKK erstattet die Kosten bis zu einem Betrag von insgesamt 

200 Euro im Kalenderjahr. Zur Erstattung sind Originalrechnungen 

vorzulegen. Zur Erstattungshöhe gilt I.1. 

 

VII.  Nicht  verschreibungspflichtige apothekenpflichtige Arzneimittel 

mit dem Wirkstoff Folsäure für Schwangere 

 

I.  Die Audi BKK übernimmt für schwangere Versicherte alle nicht ver-

schreibungspflichtigen apothekenpflichtigen Arzneimittel mit dem 

Wirkstoff Folsäure. 

 

II. Erstattet werden die für den Zeitraum der Schwangerschaft erforder-

lichen Arzneimittel. Die Erstattung der entstandenen Kosten ist auf 

höchstens 13,50 Euro begrenzt. 

 

III. Von der Erstattung sind Kosten für solche Arzneimittel nicht erfasst, 

die vom Gemeinsamen Bundesausschuss oder gemäß  

§ 34 Abs. 1 Sätze 7 bis 9 SGB V ausgeschlossen sind. Die Erstattung 

von Kosten für Nahrungsergänzungsmittel mit dem in Satz 1 ge-

nannten Wirkstoff ist nicht möglich. 
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IV. Der gesetzliche Anspruch gemäß § 34 Absatz 1 Sätze 2 bis 5 SGB V in 

Verbindung mit den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschuss 

bleibt unberührt. 

 

V. Der Bezug der Folsäure erfolgt über die Apotheke bzw. einen im 

Rahmen des deutschen Rechts zulässigen Versandhandels. 

 

VIII. Leistungen von nicht zugelassenen Leistungserbringern im  

ambulanten Bereich 

 

Die Audi BKK gewährt im Rahmen von § 11 Abs. 6 SGB V zusätzliche Leis-

tungen durch nicht zugelassene Leistungserbringer bei der Einholung einer 

qualifizierten Zweitmeinung bei onkologischen Indikationen nach den fol-

genden Regelungen: 

 

I. Der Anspruch setzt voraus, dass die Audi BKK mit den nicht zugelas-

senen Leistungserbringern oder über einen beauftragten Dritten eine 

Vereinbarung getroffen hat, die diese Behandlung einschließt.  

 

Die Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung erfolgt über ein Fachfo-

rum (Tumorboard). Die Versicherten werden dabei von einer Service-

gesellschaft im Auftrag der Audi BKK unterstützt, die die Organisati-

on und Vermittlung der Zweitmeinung übernimmt.  

 

Die Art, Dauer und Umfang der Leistungen ergeben sich aus der Ver-

einbarung zwischen der Audi BKK und dem beauftragten Dritten. Die 

Versicherten haben das Recht, über die Inhalte dieser Vereinbarung 

informiert zu werden.  
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Die Audi BKK trifft unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots 

nach § 12 SGB V und orientiert am Bedarf der Versicherten Vereinba-

rungen über die Erbringung ambulanter medizinischer Leistungen 

mit nicht zugelassenen Leistungserbringern.  

 

Der Abschluss einer Vereinbarung setzt voraus, dass die nicht zuge-

lassenen Leistungserbringer über eine Qualifikation wie im 4. Kapitel 

des SGB V genannte zugelassene Leistungserbringer verfügen und zu 

jeder Zeit eine fachübergreifende Interdisziplinparität durch Beteili-

gung der verschiedenen Fachärzte der folgenden Disziplinen: Chirur-

gie, Onkologie, Pathologie, Strahlentherapie und Radiologie sowie 

den je nach Einzelfall (ICD Codierung) zuständigen Fachärzten bele-

gen. 

 

II. Die Zweitmeinung bezieht sich ausschließlich auf die Diagnosen fol-

gender onkologischer Erkrankungen: ICD Code C00-C97-Bösartige 

Neubildungen in den Bereichen Lippe, Mundhöhle, Pharynx, Verdau-

ungsorgane, Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, 

Knochen und Gelenkknorpel, Haut, mesotheliales Gewebe, Weicht-

eilgewebe, Brustdrüse (Mamma), weibliche Genitalorgane, männli-

che Genitalorgane, Harnorgane, Auge, Gehirn, sonstige Teile des 

Zentralnervensystems, Schilddrüse, sonstige endokrine Drüsen, so-

wie bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und 

nicht näher bezeichneter Lokalisationen, des lymphatischen, blutbil-

denden und verwandten Gewebes, Primärtumoren an mehreren Loka-

lisationen. Eine Verdachtsdiagnose ist nicht ausreichend. 
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III. Die Versicherten erklären ihre Teilnahme vor Beginn des Verfahrens 

schriftlich gegenüber der Audi BKK. Die Teilnahme ist freiwillig und 

schränkt die Regelungen der freien Arztwahl nach § 76 SGB V nicht 

ein. Die Versicherten haben die Möglichkeit, jederzeit ihre Teilnahme 

schriftlich gegenüber der Audi BKK zu widerrufen. 

 

IV. Teilnahmevoraussetzungen für Versicherte  

Alle Versicherten der Audi BKK können den Zweitmeinungsservice in 

Anspruch nehmen, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung bei 

der Audi BKK krankenversichert sind und eine der unter Absatz II. ge-

nannten Diagnosen vorliegt. Der Anspruch erlischt gemäß  

§ 19 SGB V mit dem Ende der Mitgliedschaft bzw. der Familienversi-

cherung. 

 

V. Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung  

Die Audi BKK leistet dafür Gewähr, dass die datenschutzrechtlichen 

Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz und des Sozialdaten-

schutzes nach dem Sozialgesetzbuch eingehalten werden. Dies gilt 

insbesondere für die nach § 9 BDSG sowie § 78a SGB X nebst den je-

weiligen Anlagen geforderten technischen und organisatorischen 

Maßnahmen. 

 

Sämtliche Personen, die im Zusammenhang mit der Einholung einer 

qualifizierten Zweitmeinung bei onkologischen Indikationen mit per-

sönlichen Daten der Versicherten in Berührung kommen, sind auf die 

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften des BDSG sowie 

des SGB verpflichtet worden. Die Einhaltung der Vorschriften des 

Schutzes der Berufsverschwiegenheit des § 203 StGB (Arztgeheim-
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nis) werden eingehalten.  

 

VI. Zur Qualitätssicherung und –verbesserung des Zweitmeinungsverfah-

rens wird eine begleitende wissenschaftliche Untersuchung durchge-

führt. Für die Auswertung herangezogen werden nur die personenbe-

zogenen Daten derjenigen Teilnehmer, die ausdrücklich und schrift-

lich dieser Verwendung zugestimmt haben. Vor der Zustimmung 

werden die Versicherten darauf hingewiesen, dass die „Einholung ei-

ner qualifizierten Zweitmeinung bei onkologischen Indikationen“ 

auch ohne Teilnahme an der begleitenden wissenschaftlichen Unter-

suchung möglich ist. 

 

 

IX. Stationäre neurologische Frührehabilitation in nicht zugelassenen 

Krankenhäusern 

 
1. Versicherte haben im Rahmen des § 11 Abs. 6 SGB V und nach Maßgabe 

der folgenden Absätze Anspruch auf stationäre Krankenhausbehand-
lung in einem nicht nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus oder 
einer nicht nach § 111 SGB V zugelassenen Rehabilitationseinrichtung. 
 

2. Voraussetzung für den Anspruch ist, dass 
- Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit gemäß § 39 SGB V 

vorliegt und von einer Ärztin/einem Arzt bescheinigt worden 
ist, 

- es sich um eine neurologische Frührehabilitation handelt, 
- das Krankenhaus bzw. die Rehabilitationseinrichtung eine 

mindestens gleichwertige Versorgung wie in einem zugelas-
senen Krankenhaus gewährleistet, 

- die Leistung vom Gemeinsamen Bundesausschuss nicht aus-
geschlossen worden ist, 
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- die Kasse vor der Krankenhausaufnahme in die Versorgung 
eingewilligt hat. 

 
3. Die Kasse prüft die Leistungsanträge unter Beachtung des Wirtschaft-

lichkeitsgebotes nach § 12 SGB V, der Versorgungssituation, sowie un-
ter Einschaltung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) zur Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit. 

 
4. Die Kosten werden für die Dauer der medizinischen Notwendigkeit im 

Einzelfall in voller Höhe übernommen. 
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§ 14 Leistungen zur Krankheitsverhütung 
 
 
I.  
Die Audi BKK wirkt beim Erkennen und Verhindern arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren mit. Sie arbeitet dabei mit den betriebsärztlichen 
Dienststellen sowie mit den für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen und 
den Unfallversicherungsträgern zusammen. 
 
 
II. 
Die Kosten für Schutzimpfungen, die von der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) oder gemäß § 20 Absatz 3 Infektionsschutzgesetz empfohlen 
werden, übernimmt die Audi BKK, sofern die Schutzimpfungen nicht vom 
öffentlichen Gesundheitsdienst durchgeführt werden, nicht in die Zustän-
digkeit des Arbeitgebers fallen. 
 
 
III. 
Die Betriebskrankenkasse übernimmt ferner die Kosten für Schutzimpfun-
gen, die im Rahmen von Verträgen zwischen den Landesverbänden der Be-
triebskrankenkasse und den Kassenärztlichen Vereinigungen geschlossen 
wurden.  
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§ 14 a Primärprävention 
 

I. 
Zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands und insbesondere 
als Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesund-
heitschancen erbringt die Audi BKK auf Basis des Leitfadens Prävention -
„Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung 
von §§ 20 und 20 a SGB V vom 21.06.2000 in der jeweils gültigen Fas-
sung“- Leistungen zur primären Prävention nach dem Setting-Ansatz 
und/oder nach dem individuellen Ansatz mit folgenden Handlungsfeldern: 

1. Bewegungsgewohnheiten: 
 
- Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivi-

tät  
- Vorbeugung und Reduzierung spezieller Risiken durch geeignete verhal-

tens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme 
 

2. Ernährung: 
 
- Maßnahmen zur Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung 
- Maßnahmen zur Vermeidung und Reduktion von Übergewicht  
 
3. Stressmanagement: 
 
- Maßnahmen zur  Förderung von Stressbewältigungskompetenzen (Mul-

timodales Stressmanagement) 
-  Maßnahmen zur Förderung von Entspannung (Palliativ-regeneratives 

Stressmanagement) 
 
4. Suchtmittelkonsum: 
 
- Maßnahmen zur Förderung des Nichtrauchens 
- Maßnahmen zum gesundheitsgerechten Umgang mit Alkohol/ zur Re-

duzierung des Alkoholkonsums. 
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Die Förderung durch die Audi BKK ist auf maximal zwei Kurse pro Versi-
chertem und Kalenderjahr begrenzt.  
 
II. 
Für Leistungen von Fremdanbietern wird, sofern sie den im o. g. Hand-
lungsleitfaden aufgeführten Qualitätskriterien genügen, bei Vorlage einer 
Teilnahmebestätigung einschließlich eines Nachweises über die Teilnahme 
an mindestens 80 % der Kurseinheiten ein einmaliger Finanzierungszu-
schuss in Höhe von 95  v. H. der entstandenen Kosten, max. aber 90 € je 
Maßnahme gewährt.  

 
III. 
Leistungen zur Primärprävention können in Form der „Audi BKK-
Gesundheitswoche“ einmal kalenderjährlich unter der Voraussetzung in 
Anspruch genommen werden, dass 

 
1. Versicherte, abhängig vom Lebensalter, die Leistungen der Früherken-

nung von Krankheiten in Anspruch genommen haben und darüber den 
Nachweis führen, 
 
oder 
 

2. Versicherte an vergleichbaren Maßnahmen durch Eigeninitiative teil-
nehmen, um Kontinuität der Gesundheitsförderung sicherzustellen. Die 
Audi BKK leistet für die wohnortfernen Maßnahmen (Gesundheits-
wochen) einen kalenderjährlichen Zuschuss von 175 € für einen einwö-
chigen Aufenthalt.  
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§ 15 Medizinische Vorsorgeleistungen 
 
 
I. 
Bei Gewährung von ambulanten Vorsorgeleistungen nach  
§ 23 Absatz 2 SGB V übernimmt die Audi BKK als Zuschuss zu den Kosten 
für Unterkunft, Verpflegung, Fahrkosten; Kurtaxe kalendertäglich 13 €. 
Für versicherte chronisch kranke Kleinkinder beträgt der Zuschuss 21 €.  
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§ 16 Häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe 
 
 
I. Häusliche Krankenpflege 
Versicherte erhalten neben einer zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Be-
handlung erforderlichen Behandlungspflege (§ 37 Absatz 2 Satz 1 SGB V) 
auch Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung bis zu zwei Stunden 
täglich und bis zu 26 Wochen je Krankheitsfall. Der Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege besteht nur, soweit eine im Haushalt lebende Person den 
Kranken in dem erforderlichen Umfang nicht pflegen und/oder versorgen 
kann. Der Anspruch nach Satz 1 entfällt ab dem Zeitpunkt, ab dem Pflege-
bedürftigkeit im Sinne des SGB XI eintritt. 
 
 
II. Haushaltshilfe 
Die Audi BKK gewährt, soweit nicht arbeitsrechtliche Regelungen eine ent-
sprechende Leistung vorsehen, über die gesetzliche Altersgrenze hinaus  
(§ 38 Abs. 1 SGB V) auch dann Haushaltshilfe,  wenn im Haushalt ein Kind 
lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist und eine andere 
im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann. 
 
Als Haushaltshilfe ist eine Ersatzkraft zu stellen. Kann eine Ersatzkraft 
nicht gestellt werden oder besteht Grund, von der Gestellung einer Ersatz-
kraft abzusehen, so sind die Kosten für eine selbstbeschaffte Ersatzkraft in 
angemessener Höhe zu erstatten. Für Verwandte und Verschwägerte bis 
zum 2. Grade werden keine Kosten erstattet; die Audi BKK kann jedoch die 
erforderlichen Fahrkosten und den Verdienstausfall erstatten, wenn die 
Erstattung in einem angemessenen Verhältnis zu den sonst für eine Er-
satzkraft entstehenden Kosten steht. 
 
Es gilt die Zuzahlungsregelung nach § 38 Absatz 5 i. V. m.  
§ 61 Satz 1 SGB V. 
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§ 17 Gesundheitsakte und Patientenquittung 
 
 

I. Persönliche elektronische Gesundheitsakte 
 

1. Zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung 
gewährt die Audi BKK ihren Versicherten ab 01.04.2015 nach Maßgabe 
der folgenden Absätze finanzielle Unterstützung bei der Nutzung einer 
persönlichen elektronischen Gesundheitsakte. Diese Dienstleistung er-
möglicht die durch die Versicherten selbst bestimmte elektronische 
Speicherung und Übermittlung patientenbezogener Gesundheitsdaten. 
 

2. Sie wird durch einen mit der Audi BKK kooperierenden Anbieter der 
elektronischen Gesundheitsakte erbracht, der auf Grund eines Vertrages 
mit der Audi BKK für die Versicherten tätig wird. Dieser Vertrag regelt in 
seiner jeweils aktuell geltenden Fassung die Einzelheiten. Die Audi BKK 
stellt den an der Teilnahme interessierten Versicherten ein Verzeichnis 
der kooperierenden Anbieter und der nach den Verträgen jeweils gel-
tenden Einzelheiten zur Verfügung. 
 

3. Um die elektronische Gesundheitsakte nutzen zu können, muss auch der 
Versicherte einen Vertrag mit dem Anbieter abschließen. Die gegenüber 
dem Anbieter der elektronischen Gesundheitsakte anfallenden Nut-
zungsgebühren trägt für die Dauer des Versicherungsverhältnisses aus-
schließlich die Audi BKK. 
 

4. Die Audi BKK und der Anbieter der elektronischen Gesundheitsakte er-
halten keine Einsicht in die in der Gesundheitsakte gespeicherten per-
sönlichen Gesundheitsdaten des Versicherten. 
 

 
II. Elektronische Patientenquittung 
 
Die Unterrichtung über die in Anspruch genommenen Leistungen und de-
ren Kosten nach § 305 Abs. 1 SGB V kann auf Antrag des jeweils betroffe-
nen Versicherten auch in elektronischer Form über das Internet erfolgen. 
Dies geschieht in der Weise, dass die entsprechenden Daten über ver-
schlüsselte Verbindungen in die persönliche elektronische Gesundheits-
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akte (§ 17 Abs. I Satzung) des jeweiligen Versicherten eingestellt werden. 
Im Antragsformular ist der Versicherte auf dieses Verfahren hinzuweisen. 
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§ 18 Wahltarif Krankengeld 
 
 
I. 
Die Audi BKK bietet  
- hauptberuflich selbständig Erwerbstätigen (§ 44 Abs. 2 Nr. 2 SGB V), 
- unständig Beschäftigten  (§ 44 Abs. 2 Nr. 3 SGB V), 
einen Tarif zur Aufstockung des Krankengeldes und 
- nach dem KSVG (Künstlersozialversicherungsgesetz) versicherten Künst-
lern und Publizisten einen Tarif zur Wahl des Krankengeldes von 15. bis 
zum 42. Tag an. 
 
 
II. 
Der Tarif wird gemäß § 53 Abs. 6 SGB V gemeinsam mit anderen Betriebs-
krankenkassen gebildet. Näheres regelt die Anlage zu § 18, die Bestandteil 
der Satzung ist. 
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§ 19 Kostenerstattung 
 

I.  
Versicherte können anstelle der Sach- oder Dienstleistungen Kostenerstat-
tung wählen. Hierüber haben sie die Audi BKK vor Inanspruchnahme in 
Kenntnis zu setzen. Nicht im Vierten Kapitel des SGB V genannte Leis-
tungserbringer dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der Audi BKK in 
Anspruch genommen werden. Eine Zustimmung kann erteilt werden, wenn 
medizinische oder soziale Gründe eine Inanspruchnahme dieser Leistungs-
erbringer rechtfertigen und eine zumindest gleichwertige Versorgung ge-
währleistet ist.  
 

 
II. 
Die Wahl der Kostenerstattung kann vom Versicherten auf  den Bereich der 
ärztlichen Versorgung, der zahnärztlichen Versorgung, den stationären Be-
reich oder auf veranlasste Leistungen beschränkt werden (Leistungsberei-
che). 
 

 
III.  
Der Versicherte ist mindestens für ein Kalendervierteljahr an die Wahl der 
Kostenerstattung und eine eventuelle Beschränkung auf einen oder meh-
rere Leistungsbereiche gebunden.  
 
Er kann die Wahl der Kostenerstattung, sofern er mindestens ein Kalen-
dervierteljahr teilgenommen hat, jederzeit beenden. 
 
Die Teilnahme endet frühestens mit dem Zeitpunkt, mit dem die  
Audi BKK davon Kenntnis erhält. 

 
 

IV.  
Der Versicherte hat Art und Umfang der erhaltenen Leistungen durch spe-
zifizierte Rechnungen und durch die ärztliche Verordnung nachzuweisen. 
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V. 
Anspruch auf Erstattung besteht höchstens in Höhe der Vergütung, die die 
Audi BKK bei Erbringung als Sach- oder Dienstleistung zu tragen hätte. Die 
gesetzlich vorgesehenen Zuzahlungen sind in Abzug zu bringen. 
 
 
VI.  
Der Erstattungsbetrag ist um 5 v. H., maximal 40 €, für Verwaltungskos-
ten zu kürzen. 
Vorgesehene Zuzahlungen sind in Abzug zu bringen. 
 
 
VII. 
Versicherte sind berechtigt, auch Leistungserbringer in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz an 
Stelle der Sach- oder Dienstleistung im Wege der Kostenerstattung in An-
spruch zu nehmen, es sei denn, Behandlungen für diesen Personenkreis im 
anderen Staat sind auf der Grundlage eines Pauschbetrages zu erstatten 
oder unterliegen auf Grund eines vereinbarten Erstattungsverzichts nicht 
der Erstattung. 

 
Es dürfen nur solche Leistungserbringer in Anspruch genommen werden, 
bei denen die Bedingungen des Zugangs und der Ausübung des Berufes 
Gegenstand einer Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft sind oder die 
im jeweiligen nationalen System der Krankenversicherung des Aufent-
haltsstaates zur Versorgung der Versicherten berechtigt sind. 

 
Der Anspruch auf Erstattung besteht höchstens in Höhe der Vergütung, die 
die Krankenkasse bei Erbringung als Sachleistung im Inland zu tragen hät-
te. 
  
Der Erstattungsbetrag ist um 10 v. H., mindestens 10 € und maximal 50 €, 
für Verwaltungskosten und fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu kür-
zen. 
Vorgesehene Zuzahlungen sind in Abzug zu bringen. 
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Ist eine dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse 
entsprechende Behandlung einer Krankheit nur in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum möglich, kann die 
Krankenkasse die Kosten der erforderlichen Behandlung auch ganz über-
nehmen. 
 
 
VIII.  
Abweichend von Absatz VII können in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz Krankenhausleistungen 
nach § 39 SGB V nur nach vorheriger Zustimmung durch die Audi BKK in 
Anspruch genommen werden. Die Zustimmung darf nur versagt werden, 
wenn die gleiche oder eine für den Versicherten ebenso wirksame, dem 
allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspre-
chende Behandlung einer Krankheit rechtzeitig bei einem Vertragspartner 
im Inland erlangt werden kann. 
 
 
IX.  
Kostenerstattung Wahlarzneimittel: 
 

Anspruch auf Erstattung besteht höchstens in Höhe der Vergütung, die die 
Audi BKK bei Erbringung als Sachleistung zu tragen hätte, jedoch nicht 
mehr als die tatsächlichen Kosten. Die gesetzlich vorgesehenen Zuzahlun-
gen sind in Abzug zu bringen. Etwaige höhere Kosten, die mit der Wahl ei-
nes anderen Arzneimittels anfallen, müssen Versicherte selbst tragen.  
 

Der Erstattungsbetrag für Arzneimittel nach § 129 Absatz 1 Satz 5 SGB V 
ist um einen Abschlag für die der Audi BKK entgangenen Vertragsrabatte 
sowie um einen Abschlag für die höheren Kosten im Vergleich zur Abgabe 
eines Rabatt-Arzneimittels bzw. zu einem der drei preisgünstigsten Arz-
neimittel zu kürzen. Der Abzug der Abschläge erfolgt als Pauschale und ist 
ausgehend vom Apothekenverkaufspreis (AVP) des Wunscharzneimittels 
wie folgt gestaffelt: 
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AVP    Abschlag 

Bis 15 €         30% 

16 – 30 €   40% 

31 – 100 €   60% 

101 – 300 €   70% 

301 – 500 €   80% 

Über 500 €   84% 
  

Der danach erzielte Betrag ist um einen Verwaltungskostenabschlag in 
Höhe von 3 €, höchstens 5 % des Erstattungsbetrages, zu kürzen. Zur Er-
stattung sind spezifizierte Rechnungen und ärztliche Verordnungen von 
den Versicherten vorzulegen.  
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 § 19 a - ohne Inhalt - 
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§ 19 b Wahltarif Hausarztzentrierte Versorgung 
 

 
I.  
Die Audi BKK bietet ihren Versicherten zur Förderung der Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung eine hausarztzentrierte 
Versorgung nach § 73b SGB V auf der Grundlage von Verträgen mit Haus-
ärzten, Gemeinschaften von Hausärzten, Trägern von Einrichtungen, die 
eine hausarztzentrierte Versorgung durch vertragsärztliche Leistungser-
bringer, die an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen, anbieten, oder 
Kassenärztlichen Vereinigungen an, soweit diese von Gemeinschaften von 
Hausärzten dazu ermächtigt wurden. Die Teilnahme an diesen Versor-
gungsformen ist für die Versicherten freiwillig.  
 
 
II.  
Inhalt und Ausgestaltung der hausarztzentrierten Versorgung ergeben 
sich aus den für die jeweilige Region abgeschlossenen Verträgen.  
 
 
III.  
Vor Abgabe der Teilnahmeerklärung wird der Versicherte umfassend und 
in schriftlicher Form informiert über  

- den Inhalt und die Ziele des betreffenden Versorgungsvertrages  
- die Freiwilligkeit der Teilnahme  
- die Rechte und Pflichten, die sich aus der Teilnahme an dem Vertrag 

ergeben  
- etwaige Mitwirkungspflichten und etwaige Folgen fehlender Mitwir-

kung  
- die Möglichkeit und Form des Widerrufs der Teilnahmeerklärung  
- die Möglichkeit zur Beendigung der Teilnahme  
- die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung versichertenbezogener Daten.  
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§ 19 c - ohne Inhalt - 
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§ 19 d Wahltarif strukturierte Behandlungsprogramme 
 
 

Die Audi BKK führt im Rahmen von § 137f SGB V strukturierte Behand-
lungsprogramme durch:  
 
1.  Strukturiertes Behandlungsprogramm für Diabetes mellitus Typ 2 
2.  Strukturiertes Behandlungsprogramm für Diabetes mellitus Typ 1 
3.  Strukturiertes Behandlungsprogramm für Brustkrebs 
4.  Strukturiertes Behandlungsprogramm für Koronare Herzerkrankung 
5.  Strukturiertes Behandlungsprogramm für Asthma bronchiale (Asth-

ma) 
6.  Strukturiertes Behandlungsprogramm für chronisch und obstruktive  

Lungenerkrankung (COPD).  
 
Inhalt und Ausgestaltung der strukturierten Behandlungsprogramme er-
geben sich aus dem  jeweiligen Behandlungsprogramm in der für die jewei-
lige Erkrankung und die jeweilige Region vom Bundesversicherungsamt 
zugelassenen Fassung.  
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§ 19 e Wahltarif Integrierte Versorgung 
 
 
I.  
Die Audi BKK bietet ihren Versicherten zur Förderung der Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung eine besondere Versor-
gung nach § 140a SGB V. Die Teilnahme an der besonderen Versorgung ist 
für die Versicherten freiwillig.  
 
 
II.  
Inhalt und Ausgestaltung der besonderen Versorgung ergeben sich aus 
den für die jeweilige Region abgeschlossenen Verträgen.  
 
 
III. 
Vor Abgabe der Teilnahmeerklärung wird der Versicherte umfassend und 
in schriftlicher Form informiert über  

- den Inhalt und die Ziele des betreffenden Versorgungsvertrages  
- die Freiwilligkeit der Teilnahme  
- die Rechte und Pflichten, die sich aus der Teilnahme an dem Vertrag 

ergeben  
- etwaige Mitwirkungspflichten und etwaige Folgen fehlender Mitwir-

kung  
- die Möglichkeit und Form des Widerrufs der Teilnahmeerklärung  
- die Möglichkeit zur Beendigung der Teilnahme  
- die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung versichertenbezogener Daten.  
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§ 20 - ohne Inhalt -  
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§ 21 a Arbeitgeberbonus 
 
 
1.  Der Arbeitgeber und die teilnehmenden Versicherten erhalten je einen 

Bonus, wenn der Arbeitgeber die Durchführung von Maßnahmen der be-
trieblichen Gesundheitsförderung anhand geeigneter Unterlagen nach-
weist und sie nicht bereits Gegenstand seiner Verpflichtungen aus dem 
Arbeitsschutzgesetz sind. Die maximale Höhe des Bonus darf die Auf-
wendungen des Arbeitgebers für die betriebliche Gesundheitsförderung 
nicht überschreiten. Die BKK kann dazu mit  von ihr ausgewählten Be-
trieben oder ausgewählten Betriebsteilen einen projektgebundenen Bo-
nusvertrag abschließen, der insbesondere folgendes enthält: 

 
     a)  Festlegung von Gesundheitszielen oder –teilzielen, 
 
     b)  Festlegung einer prozentualen Mindestquote der Beteiligung von 
          bei der BKK versicherten Mitgliedern, 
 
     c)  Aufbau einer Struktur für betriebliche Prävention, z. B. Arbeitskreis 
          Gesundheit, Gesundheitszirkel und Gesundheitsberichte und 
 
     d) Bereitstellung von eigenen personellen und finanziellen 
          Ressourcen durch den Arbeitgeber. 
 
 
2. Der Bonusvertrag regelt die Details zu Nummer 1 a bis 1 d sowie die Vo-

raussetzungen für die Bonuszahlungen an Arbeitgeber und Versicherte, 
die Höhe der Boni an Arbeitgeber und Versicherte, die Auszahlungster-
mine der Boni. 

 
 
3. Die Höhe des Bonus darf nicht mehr als einen Monatsbeitrag betragen. 
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§ 21 b Versichertenbonus 
 
 

1. Versicherte der Audi BKK erhalten nach § 65 a Absatz 1 SGB V einen 
Bonus, wenn sie im Kalenderjahr mindestens zwei der Aktivitäten a – j 
erfüllen: 

 
 

a) Zahnärztliche Kontrolluntersuchungen nach den § 22 Abs. 1 SGB V,  
§ 26 Abs. 1 SGB V sowie § 28 Abs. 2 SGB V in Verbindung mit  
§ 55 Abs. 1 Satz 4 SGB V  
 

b) Gesundheitsuntersuchungen gemäß § 25 SGB V i. V. m. G-BA 
Richtlinien  
 

c) Hautkrebsuntersuchungen gemäß § 25 SGB V i. V. m. G-BA 
Richtlinien  
 

d) Krebsfrüherkennung gemäß § 25 SGB V i. V. m. G-BA Richtlinien 
soweit nicht durch Aktivitäten c, e oder f abgedeckt  
 

e) Mammographiescreening gemäß § 25 SGB V i. V. m. G-BA Richtlinien  
 

f) Darmkrebsfrüherkennung gemäß § 25 SGB V i. V. m. G-BA Richtlinien  
 

g) Kinderuntersuchungen nach § 26 SGB V (U1-U6 gesamt, U7-J2 
einzeln – sofern Leistung der Audi BKK auf Grund von entsprechenden 
Verträgen) 
  

h) Impfstatus 
(ärztlich bestätigter kompletter Impfstatus jährlich)  
 

i) Leistungen zur Primärprävention nach § 14 a der Satzung  
 

j) Regelmäßige sportliche Aktivität 
(jährlicher Nachweis einer aktiven Mitgliedschaft im Sportverein bzw. 
in einem qualitätsgesicherten Fitness-Studio oder Nachweis durch ein 
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Sport-oder Wanderabzeichen)  
 

Die Aktivitäten a, h und j sind bis 31.12.2016 gültig. 
 
 
2. Das Bonusprogramm ist jeweils auf ein Kalenderjahr begrenzt.  

Der Bonus beträgt für jede der aufgeführten Maßnahmen 15 €.   
Der Höchstbonus beträgt 120 Euro. 
 

 
3. Die Erfüllung der Voraussetzungen wird vom Leistungserbringer 

durch Quittierung im Bonusheft nachgewiesen.  
 

 
4. Ein Anspruch auf den jährlichen Zuschuss besteht nur, wenn zum  

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme sowie zum 01.01. des 
dem Bonusjahr folgenden Kalenderjahres ein Versicherungsverhältnis 
bei der Audi BKK besteht und die Leistung spätestens zum 31.03. des 
folgenden Kalenderjahres beantragt wird. Als Antragstellung gilt der 
Tag, an dem das ausgefüllte Bonusheft bei der Audi BKK eingereicht 
wird.  
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§ 21 c Kooperation mit der Privaten Krankenversiche- 
   rung 
 
 
Die Audi BKK vermittelt ihren Versicherten Ergänzungsversicherungsver-
träge privater Krankenversicherungsunternehmen. 
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§ 22 Aufsicht 
 
 
Die Aufsicht über die Audi BKK führt das Bundesversicherungsamt in Bonn. 
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§ 23 Mitgliedschaft zum Landesverband 
 
 
Die Audi BKK gehört dem BKK Landesverband Bayern als Mitglied nach den 
Bestimmungen seiner Satzung an. 
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§ 24 Bekanntmachungen 
 
 
I. 
Neufassungen und Änderungen der Satzung und des sonstigen autonomen 
Rechts werden unter www.audibkk.de im Internetauftritt der Audi BKK 
und durch Aushang in den Kassenräumen bekannt gemacht. Im Internet 
wird der Satzungstext mit Genehmigungsformel dauerhaft eingestellt. Der 
Zeitpunkt des Einstellens wird dokumentiert.  
 
II. 
Für Neufassungen und Änderungen der Satzung und des sonstigen auto-
nomen Rechts der Audi BKK beträgt die Aushangfrist zwei Wochen. Auf 
dem Aushang sind der Tag des Anheftens, die Aushangfrist und der Tag der 
Abnahme sichtbar zu vermerken. Sie werden darüber hinaus nachrichtlich 
in der Mitgliederzeitschrift bekannt gemacht. 
 
III. 
Die Audi BKK veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger und auf ih-
rer Internetpräsenz zum 30. November des dem Berichtsjahr folgenden 
Jahres die wesentlichen Ergebnisse ihrer Rechnungslegung in einer für die 
Versicherten verständlichen Weise. Zudem werden diese Angaben nach-
richtlich in der Mitgliederzeitschrift der Audi BKK veröffentlicht und liegen 
zur Einsicht in den Service-Centern der Audi BKK aus. Zu veröffentlichen 
sind die in § 305b SGB V und in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
über das Rechnungswesen in der Sozialversicherung geregelten Angaben. 
 
 

http://www.audibkk.de/
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Artikel II 
 
 
Inkrafttreten 
 
1. 
Die Satzung wurde in den Sitzungen des Verwaltungsrates der Audi BKK 
am 29.11.2011 und der BKK MAN und MTU am 15.12.2011 beschlossen. 
 
2. 
Die Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzender       Vorsitzender 
des Verwaltungsrates     des Verwaltungsrates 
der Audi BKK       der BKK MAN und MTU 
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Artikel III 
 
 
Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Ge-
setz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen 
für Entgeltfortzahlung (Aufwendungsausgleichsgesetz 
– AAG) 
 
 
Ausgleichskasse  
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§ 1 Anwendbare Vorschriften 
 
 
Auf den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Aufwendungs-
ausgleichsgesetz (AAG) finden die für die gesetzliche Krankenversicherung 
geltenden Vorschriften und die Bestimmungen der Satzung der Audi BKK 
Anwendung, soweit im Folgenden oder im AAG nichts anderes bestimmt 
ist. 
 
 
§ 2 Ausgleichsberechtigte Arbeitgeber / Erstattungsan- 
 spruch 
 

1. 

Die Audi BKK erstattet den nach § 1 Absatz 1 und 3 AAG am Umlageverfah-
ren U1 beteiligten Arbeitgebern auf Antrag 80 vom Hundert des für den in  
§ 3 Absatz 1 und 2 und den in § 9 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes bezeichneten Zeitraum an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen fort-
gezahlten Arbeitsentgelts. 

Die auf das Arbeitsentgelt entfallenden Arbeitgeberanteile und Beitrags-
zuschüsse der Arbeitgeber nach § 1 Absatz 1 Nr. 2 AAG sind mit dieser 
prozentualen Erstattung abgegolten. 
 
2. 
Auf Antrag des Arbeitgebers wird der Erstattungssatz nach Absatz 1 auf  
60 vom Hundert ermäßigt (ermäßigter Erstattungssatz). 
 
3. 

Die Audi BKK erstattet den nach § 1 Absatz 2 und 3 AAG am Umlageverfah-
ren U2 beteiligten Arbeitgebern auf Antrag in vollem Umfang den vom Ar-
beitgeber nach § 14 Absatz 1 des Mutterschaftsgesetzes (MuschG) gezahl-
ten Zuschuss zum Mutterschaftsgeld und das vom Arbeitgeber nach § 11 
des MuschG bei Beschäftigungsverboten gezahlte Arbeitsentgelt. Die vom 
Arbeitgeber nach § 1 Absatz 2 Nr. 3 AAG zu tragenden Sozialversiche-
rungsbeiträge werden pauschal in Höhe von 20 vom Hundert erstattet. 
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4. 
Für die Erstattungen U1 werden nur Aufwendungen bis zur Höhe der in der 
Rentenversicherung geltenden Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt. 
Die Erstattungen U2 erfolgen in voller Höhe. 
 
§ 3 Aufbringung der Mittel 
 
1. 
Die Mittel zur Durchführung der Umlageverfahren U1 und U2 werden von 
den am Ausgleich beteiligten Arbeitgebern durch gesonderte Umlagen 
aufgebracht. 
 
2. 
Als Bemessungsgrundlage wird das sozialversicherungspflichtige Entgelt 
herangezogen, höchstens jedoch bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. 
 
3. 
Die Audi BKK verwaltet die Mittel für die Umlageverfahren als Sonderver-
mögen. Für die Umlageverfahren U1 und U2 werden Betriebsmittel gebil-
det. Sie sollten zur Deckung der voraussichtlichen Ausgaben für einen Mo-
nat ausreichen; sie dürfen die voraussichtlichen Ausgaben für drei Monate 
nicht übersteigen (§ 9 Absatz 3 AAG). 
 
 
§ 4 Umlagesätze 
 
1. 
Der Umlagesatz U1 beträgt 

- 1,70 vom Hundert der Bemessungsgrundlage für den ermäßigten Er-
stattungssatz, 

- 2,70 vom Hundert der Bemessungsgrundlage für den allgemeinen 
Erstattungssatz. 

 
2. 
Der Umlagesatz U2 beträgt 0,35 vom Hundert der Bemessungsgrundlage. 
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§ 5 Widerspruchsausschuss 
 
1. 
§ 4 der Satzung der Audi BKK gilt mit der Maßgabe, dass bei der Behand-
lung von Angelegenheiten des Ausgleichsverfahrens nur die Mitglieder der 
Arbeitgebervertreter mitwirken. 
 
2.  
Der Widerspruchsausschuss nimmt zugleich die Aufgaben der Einspruchs-
stelle nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz wahr. 
 
 
§ 6 Organe, Zusammensetzung 
 
1. 
Die Geschäftsführung der Ausgleichskasse der Audi BKK obliegt dem Vor-
stand, der diese gerichtlich und außergerichtlich vertritt. 
 
2. 
In Angelegenheiten des Ausgleichs der Arbeitgeberaufwendungen nach 
dem AAG wirken im Verwaltungsrat nur die Arbeitgebervertreter mit. 
 
3. 
Im Verwaltungsrat übt, sofern die Arbeitgebervertreter nichts anderes be-
schließen, jeweils derjenige Arbeitgebervertreter das Amt des Vorsitzen-
den aus, der zum Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden des 
Organs gewählt worden ist. Für den Fall seiner Verhinderung wählt die 
Gruppe der Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat einen Stellvertreter. 
 
4. 
Die Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat haben insbesondere die Sat-
zung und die Höhe der Umlagesätze zu beschließen, den Haushaltsplan 
festzustellen und die Jahresrechnung abzunehmen. 
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§ 7 Haushaltsplan, Jahresrechnung 
 
1. 
Der Vorstand stellt den Haushaltsplan auf. 
 
 
2. 
Die Feststellung des Haushaltsplanes obliegt dem Verwaltungsrat. 
 
 
3. 
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Rechnungsprüfungsaus-
schuss mit zwei Mitgliedern zur Vorbereitung der Abnahme der Jahres-
rechnung. 
 
 
4. 
Der Vorstand hat den Rechnungsabschluss aufzustellen und dem Rech-
nungsprüfungsausschuss nach Absatz 3 vorzulegen. Der Verwaltungsrat 
nimmt die Jahresrechnung ab und beschließt über die Entlastung des Vor-
standes. 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
1. 
Der Verwaltungsrat hat Artikel III zur Satzung am 29.11.2011 beschlos-
sen. 
 
 
2. 
Er tritt mit Wirkung vom 01.01.2012 in Kraft. 
 
Vorsitzender       Vorsitzender 
des Verwaltungsrates     des Verwaltungsrates 
der Ausgleichskasse      der Ausgleichskasse 
der Audi BKK       der BKK MAN und MTU 
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Anlage zur Satzung (§ 1) 
  

 
Der Bereich der Audi BKK erstreckt sich nach Artikel I  
§ 1 Absatz II der Satzung auf die Werke der AUDI AG in 
Ingolstadt und Neckarsulm und die folgenden Betriebe: 
 
1. Audi Vertriebsbetreuungsgesellschaft mbH, Ingolstadt  

 
2. Audi Akademie, Gesellschaft für Personal- und Organisations-  

Entwicklung mbH, Ingolstadt 
 

3. Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft, Augsburg 
 

4. J.N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg 
 
5. Alcan Singen GmbH, Singen 
 
6. Alcan Packaging Singen GmbH, Singen 
 
7. Werkzeugfabrik Singen GmbH, Singen 
 
8. Verkaufsbüro Südost der Alcan Singen GmbH, Rottenburg/Laaber 
 
9. FTE automotive GmbH, Ebern 
 
10. FTE automotive GmbH, Sindelfingen 
 
11. FTE automotive GmbH, Köln 
 
12. FTE automotive GmbH, Wolfsburg 
 
13. Möve automotive GmbH, Mühlhausen 
 
14. Aftermarket Europe AAG, Oranienburg 
 
15. Victor Reinz Europe ESG, Idstein 
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16. Friedr. Schoedel AG, Münchberg 
 
17. Bombardier Transportation GmbH, Netphen-Dreis-Tiefenbach 
 
18. Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG,    

Neunkirchen 
 
19. Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH, Seelze 
 
20. Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH, Seelze  
 
21. Troy-Chemie GmbH, Seelze 
 
22. MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, München 

Betriebsstätten: 

Dachau, Max-Planck-Straße 1 

23. Nürnberg, Vogelweiherstraße 33 
Salzgitter, Heinrich-Büssing-Straße 1  
 

24. MT Aerospace AG, Augsburg 
 
25. MTU Aero Engines GmbH, München 
 
26. MTU Maintenance Hannover GmbH, Hannover-Langenhagen 
 
27. debis Systemhaus GmbH, München 

Betriebsstätten: 

Donauwörth 

München-Allach 

München-Neuaubing 

Ottobrunn 
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Ulm 

Weßling/Oberpfaffenhofen 

28. debis Systemhaus Engineering GmbH, Stuttgart 

Betriebsstätten: 

Friedrichshafen  

München 

29. MDE Dezentrale Energiesysteme GmbH, Augsburg 
 
30. MAN Financial Services GmbH, München 
 
31. debis Systemhaus Recovery Service GmbH, München 
 
32. Aerotech Peißenberg GmbH & Co. KG, Peißenberg 
 
33. Atena Engineering GmbH, München 
 
34. MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb GmbH, München 

 
Betriebsstätten: 
 
Servicebetriebe: 
 

Aachen  Erfurt  Kiel  Olpe 

Aalen/Essingen  Essen  Kirchheim  Osnabrück 

Altenkirchen  Euskirchen  Kirn  Paderborn- 
Mönkeloh 

Amberg  Flensburg (SB)  Koblenz  Pforzheim 

Ampfing  Flensburg (FWN)  Köln-Mülheim  Pirmasens 

Ansbach  Frankfurt/Main  Köln-Rodenkirchen  Plauen 

Arnsberg  Freiburg  Krauchenwies  Regensburg 

Aschaffenburg  Freudenstadt/ 
Schwarzwald 

 Krefeld  Remscheid 

Augsburg  Friedberg/Hessen  Landau/Pfalz  Reutlingen 

Augsburg-Gersthofen  Fulda  Landshut  Rheine 

Bad Kreuznach  Fürstenwalde  Lauchringen  Rosenheim 

Bad Neustadt/Saale  Garmisch  Leipzig  Rostock 

Balingen  Gärtringen  Limburg  Saarbrücken 

Bamberg  Gera  Lübeck  Saarlouis 
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Verkaufsbüros: 
 
Augsburg  Krefeld 

Bayreuth  Leipzig 
Berlin-
Lichtenberg  Lübeck 

Berlin-Spandau  Magdeburg/Barleben 

Bielefeld  Mannheim 

Brandenburg  
München-
Unterföhring 

Chemnitz  Münster 

Dortmund  Neu Ulm 

Dresden-Nickern  Nürnberg 

Düsseldorf  Oldenburg 

Bautzen  Gerolstein/Eifel  Lüdenscheid  Sangerhausen 

Bayreuth  Gießen  Ludwigshafen  Schleswig 

Berlin-Lichtenberg  Göppingen  Lüneburg  Schwarzenbek  
(Hamburg) 

Berlin-Spandau  Göttingen  Magdeburg/Barleben  Schweinfurt 

Berlin-Tempelhof  Großheubach  Mainz  Schwerin 

Berlin-Wildau  Gummersbach  Mannheim  Siegen 

Bielefeld  Hagen  Marburg  Siegsdorf 

Bitburg  Halle / Saale  Memmingen  Singen 

Bochum  Hamburg  Menden  Bonn/ 
St. Augustin 

Brandenburg  Hamburg-
Hummelsbüttel 

 Minden  Stralsund 

Braunschweig  Hamburg-Stellingen  Mönchengladbach  Stuttgart 

Bremen  Hanau  München-Allach  Trier 

Bruckmühl  Hannover- 
Alter Flughafen 

 München-Lochham  Tuttlingen 

Bühl-Vimbuch  Hannover-Laatzen  München-Unterföhring  Uelzen 

Celle  Hannover-
Nord/Langenhagen 

 Münster  Villingen/ 
Schwenningen 

Cham  Hauneck  Neckarelz/Mosbach  Weiden 

Chemnitz  Heidelberg  Neu Ulm  Weil am Rhein 

Coesfeld  Heilbronn  Neuenstein  Weilburg 

Dillenburg  Hildesheim  Neumarkt  Weiterstadt 

Donaueschingen  Ingolstadt  Niederaußem/Bergheim  Wesel 

Donauwörth  Itzehoe  Nonnweiler (Trier 2)  Wiesbaden 

Dortmund  Kaiserslautern  Nürnberg  Winterbach 

Dresden-Kaditz  Kalkar  Nürnberg-
Großgründlach 

 Wittlich 

Dresden-Nickern  Kaltenkirchen  Offenbach  Wuppertal 

Duisburg  Karlsruhe  Offenburg  Würzburg 

Düsseldorf  Kassel  Oldenburg  Zwickau 

Eisenach  Kempten      
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Erfurt  Osnabrück 

Essen  Regensburg 

Frankfurt/Main  Reutlingen 

Freiburg  Rosenheim 

Halle / Saale  Rostock 

Hamburg  Saarbrücken 
Hannover-Alter 
Flughafen  Siegen 

Karlsruhe  Stuttgart 

Kassel  Trier 

Kiel  Wiesbaden 

Koblenz  Würzburg 

Köln-Mülheim   

 
Gebrauchtwagen-Niederlassungen: 
 

  
 
 
 
35. NEOMAN Bus GmbH, Salzgitter 
 
36. Automotive Components Penzberg GmbH, Penzberg 
 
37. Hörmann Automotive Components GmbH 
 
 

 

 

GWN Berlin-Wildau   GWN Köln 

GWN Chemnitz   GWN München 

GWN Gustavsburg   GWN Nürnberg 

GWN Hannover   GWN Schwarzenbek 
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Anlage zur Satzung (§ 2) 
 
 

Entschädigung und Reisekosten für Organmitglieder 
der Audi BKK und ihrer Ausschüsse gemäß § 41 SGB IV 
 
Artikel I 
 
I. Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen des 

Verwaltungsrates sowie Ausschusssitzungen des 
Verwaltungsrates 

Für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrates sowie an Ausschuss-
sitzungen des Verwaltungsrates werden den Mitgliedern folgende Ent-
schädigungen gezahlt: 

1. Erstattung der Barauslagen 

Tagegeld nach den jeweils gültigen Sätzen des Bundesreisekostengesetzes 
(§ 6 BRKG). 

Danach wird Tagegeld wie folgt gewährt: 

a)  bei Abwesenheit von 24 Stunden 24 € 

b) von weniger als 24 Stunden, aber 
 mindestens 8 Stunden 12 € 

c) für den An- und Abreisetag, wenn an 
diesem, einem anschließenden oder 
vorübergehenden Tag eine Über- 
nachtung außerhalb der Wohnung 
erfolgt               12 €. 

 

Erhält der Dienstreisende seines Amtes wegen unentgeltlich Verpflegung, 
ist von dem Tagegeld (§ 6 BRKG) für das Frühstück 20 Prozent, für das 
Mittag- und Abendessen je 40 Prozent einzubehalten. 
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Übernachtungsgeld nach den jeweils gültigen Sätzen des Bundesreisekos-
tengesetzes (§ 7 BRKG). 

Das Übernachtungsgeld für eine notwendige Übernachtung ohne beleg-
mäßigen Nachweis beträgt 20 €. Sind nachgewiesene höhere Übernach-
tungskosten unvermeidbar, werden sie erstattet. Übernachtungskosten, 
die die Kosten des Frühstücks einschließen, sind vorab um 4,80 € bei 
Übernachtungen im Inland zu kürzen. 

 
Fahrkosten 

Es werden die tatsächlich entstandenen notwendigen Fahrkosten für Hin- 
und Rückreise sowie die nachgewiesenen notwendigen Nebenkosten (z. B. 
Auslagen für die Fahrt von und zur Bahn, Gepäckförderung) ersetzt. 

Dabei werden erstattet: 

a) die Kosten für die Benutzung von Land- und Wasserfahrzeugen nach 
der 1. Klasse sowie bei Benutzung eines Schlaf- oder Liegewagens die 
Auslagen für die Bettkarte, 

b) bei Benutzung eines Luftverkehrsmittels die Kosten der Economy-
(Touristen-)klasse, 

c) bei Vorliegen eines triftigen Grundes für die Benutzung eines Kraftwa-
gens für jeden gefahrenen Kilometer die nach  
§ 5 Absatz 2 des Bundesreisekostengesetzes jeweils geltenden Sätze. 

 

2. Erstattung des Verdienstausfalles und der Rentenversicherungsbeiträ-
ge 

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden der tatsächlich entgangene 
regelmäßige Bruttoverdienst ersetzt und die den Arbeitnehmeranteil über-
steigenden Beiträge, die sie als ehrenamtlich tätige Arbeitnehmer nach  
§ 168 Absatz 1 Nr. 5 SGB VI selbst zu tragen haben, erstattet; die Ent-
schädigung beträgt für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeits-
zeit höchstens 1/75 der monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV. 
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Wird durch schriftliche Erklärung des Berechtigten glaubhaft gemacht, 
dass ein Verdienstausfall entstanden ist, lässt sich dessen Höhe jedoch 
nicht nachweisen, ist der Verdienstausfall pauschal in Höhe von 1/3 des in 
Satz 1 genannten Höchstbetrages für jede Stunde der versäumten regel-
mäßigen Arbeitszeit zu ersetzen. Der Verdienstausfall wird je Kalendertag 
für höchstens 10 Stunden gewährt; die letzte angefangene Stunde wird 
voll angerechnet. 
 
 
3.  Pauschbeträge für notwendige Auslagen außerhalb von Sitzungen 
 
Die dem/der amtierenden und alternierenden Vorsitzenden des  Verwal-
tungsrates der  Kranken- und Pflegekasse für ihre Tätigkeit außerhalb von 
Sitzungen entstehenden notwendigen Auslagen werden mit einem monat-
lichen Pauschbetrag von 68 € abgegolten. 

 

4. Pauschbetrag für Zeitaufwand (§ 41 Absatz 3 SGB IV) 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für jeden Kalendertag einer 
Sitzung einschließlich Vorbesprechung einen Pauschbetrag für Zeitauf-
wand in Höhe von 69 €. 

 

5. Entschädigung bei der Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem 
Tage 

Bei der Teilnahme an mehreren Sitzungen am selben Tage können für je-
den Kalendertag insgesamt nur ein volles Tagegeld und ggf. Übernach-
tungsgeld sowie ein Pauschbetrag für Zeitaufwand gewährt werden. Dies 
gilt auch dann, wenn am selben Tag Sitzungen sowohl von Kranken- als 
auch von Pflegekassenorganen stattfinden. 
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II.  Besondere Entschädigung für die Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates sowie der Vorsitzenden der Aus-
schüsse (§41 Absatz 3 SGB IV) 

 

Der/die amtierende und alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrates 
erhält für die Wahrnehmung seiner Aufgaben außerhalb von Sitzungen ei-
nen monatlichen Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe von 350 €.  

Dem/der Vorsitzenden von Ausschüssen wird bei Sitzungen des jeweiligen 
Ausschusses der doppelte Betrag für Zeitaufwand gewährt. 

 
III.  Entschädigung anderer Mitglieder des Verwal-

tungsrates für Tätigkeiten außerhalb der Sitzungen 

Andere Mitglieder des Verwaltungsrates, die außerhalb von Verwaltungs-
rats- und Ausschusssitzungen im Auftrage des Verwaltungsrates oder des 
Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
oder des Ausschusses tätig werden, erhalten Entschädigungen nach I Zif-
fer 1 und 2. Ein Pauschbetrag für Zeitaufwand wird allerdings nur bei au-
ßergewöhnlicher Inanspruchnahme aufgrund eines besonderen Auftrages 
gezahlt. Dies gilt nicht für die Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben. 

 
IV.  Wegfall des Anspruchs 

Soweit ein Mitglied des Verwaltungsrates oder eines Ausschusses des Ver-
waltungsrates Reise- und Fahrkostenerstattung oder Erstattung des Ver-
dienstausfalles und der Rentenversicherungsbeiträge von dritter Stelle er-
hält, bestehen insoweit keine Ansprüche gegen die Betriebskrankenkasse. 
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Anlage zur Satzung (§ 18) 
 
 
Wahltarif Krankengeld 
 
Artikel I 
 
1. Teilnahme 
 
1. Die Audi BKK bietet den in § 53 Abs. 6 SGB V genannten Mitgliedern Ta-

rife zur Zahlung von Krankengeld zur Wahl an (Zur Abgrenzung vom ge-
setzlichen Krankengeld hier Wahltarifkrankengeld genannt).  

     Der Tarif kann nur in Verbindung mit dem gesetzlichen Krankengeld 
nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 SGB V  oder § 46 Satz 3 SGB V ge-
wählt werden.  

     Mitglieder nach § 44 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 oder 3 SGB V können das Wahlta-
rifkrankengeld als Entgeltersatz für Einnahmen i. S. d.  
§ 223 Abs. 3 S. 2 SGB V (Premiumtarif)  wählen.  Der Tarif kann nicht 
gewählt werden, wenn das 60. Lebensjahr am Tag der Wahlerklärung 
vollendet ist, es sein denn, der Tarif wird im unmittelbaren Anschluss an 
einen vorher bestehenden Krankengeldwahltarif nach § 53 Abs. 6 SGB V 
gewählt.  

 
2. Die Teilnahme zum Tarif können die in § 53 Abs. 6 SGB V genannten 

Mitglieder monatlich durch schriftliche Willenserklärung gegenüber der 
Audi BKK erklären. Die Laufzeit des Tarifs beginnt mit dem Beginn des 
Kalendermonats, der dem Eingang der vollständigen, schriftlichen Wah-
lerklärung bei der Audi BKK folgt; ein hiervon später liegender Beginn 
kann gewählt werden.  
 
 

2. Laufzeit/Bindungsfrist 
 
1.  Die Mindestbindungsfrist an den Tarif beträgt 3 Jahre; sie beginnt mit 

der Laufzeit des Tarifs. Sofern eine Kündigung nicht erfolgt, verlängert 
sich die Wahl des Tarifs und löst eine neue 3-jährige Mindestbindungs-
frist aus, die sich an das Ende der vorherigen Mindestbindungsfrist an-
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schließt. Die Mitgliedschaft kann abweichend von § 175 Absatz 4 SGB V 
frühestens zum Ablauf der jeweiligen dreijährigen Mindestbindungsfrist 
gekündigt werden. 
 

 
3. Tarifende/Kündigung 
 
1. Der Tarif kann ordentlich durch schriftliche Erklärung spätestens drei 

Monate zum Ende der Mindestbindungsfrist gekündigt werden; maßge-
bend ist der Eingang der Erklärung bei der Audi BKK.  

 
2. Für den Wahltarif besteht ein Sonderkündigungsrecht durch das Mit-

glied, wenn die Fortführung für das Mitglied eine unverhältnismäßige 
Härte darstellen würde, insbesondere bei Anmeldung von Privatinsol-
venz oder bei Eintritt von Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II bzw. 
SGB XII, oder Zubilligung einer zeitlich unbegrenzten Sozialleistung mit 
Entgeltersatzfunktion (beispielsweise Altersrente) durch einen Sozial-
leistungsträger. Die schriftliche Kündigung wird in diesen Fällen mit Ab-
lauf des auf den Eingang der Kündigung folgenden Kalendermonats, 
frühestens zum Zeitpunkt des die Sonderkündigung begründenden Er-
eignisses bzw. dem Datum des Bewilligungsbescheids der Sozialleis-
tung, wirksam. Mit entsprechender Frist kann eine Kündigung ebenfalls 
bei wesentlichen inhaltlichen Veränderungen der Tarifbedingungen o-
der bei einer Prämienerhöhung um mehr als zehn v. H.,  bezogen jeweils 
auf ein Jahr der Mindestbindung, erfolgen.  
 

 
4. Obliegenheiten der Teilnehmer 
 
1. Die Mitglieder müssen die Audi BKK unverzüglich über  nicht nur vo-

rübergehende Änderungen ihres Einkommens oder ihrer Tätig-
keit/Beschäftigung sowie den Bezug von Sozialleistungen anderer Sozi-
alleistungsträger mit Lohnersatzfunktion informieren und auf Verlan-
gen der Audi BKK aussagekräftige Nachweise vorlegen. Auf Verlangen 
der Audi BKK haben sie Auskünfte über die Höhe ihres Einkommens zu 
geben und Nachweise dazu vorzulegen.  
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2. Sie sind verpflichtet eine Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer gegenüber 

der Audi BKK nachzuweisen und die Audi BKK über eine Arbeitsaufnah-
me unverzüglich zu informieren.  

 
3. Die §§ 60-62, 65, 66-67 SGB I gelten für die Durchführung dieses Tarifs 

entsprechend.  
 

 
5. Prämien 
 
1. Die monatliche Höhe der zu zahlenden Prämie beträgt, für den Perso-
nenkreis der Selbständigen i. S. v. § 53 Abs. 6 SGB V i. V. m.  
§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V und für den Personenkreis der unter ande-
rem unständig Beschäftigten i. S. v. § 53 Abs. 6 SGB V i. V. m.  
§ 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V:  
 
Wahltarifkrankengeld 
kalendertäglich 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 

Prämie  
monatlich 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 

 
für den Personenkreis der Künstler und Publizisten i. S. v. § 53 Absatz 6 
SGB V: 
 
Wahltarifkrankengeld 
kalendertäglich 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 € 90 € 

Prämie  
monatlich 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 45€ 

 
 
2. Die Prämie ist für jeden Tag der Laufzeit des Tarifs zu zahlen. Die Prä-

mienzahlung erfolgt monatlich. Bei Teilmonaten ist für jeden Tag der 
Laufzeit 1/30 des Monatsbetrages zu zahlen. Im Falle eines Wechsels 
der Höhe des Wahltarifkrankengeldes nach den Punkten 10.1 und 10.2 
ist die für das neu vereinbarte Wahltarifkrankengeld zu entrichtende 
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Prämie ab dem Beginn der Gültigkeit der neuen Wahltarifkrankengeld-
höhe zu zahlen.  
 

3. Während des Bezugs von Wahltarifkrankengeld sind die Prämien wei-
terhin zu entrichten. 

 
4. Die Prämie wird jeweils im Voraus fällig, spätestens am 15. eines Mo-

nats für den Kalendermonat.  
 
5. Die Audi BKK darf fällige Prämien nach der Maßgabe des  

§ 76 Abs. 2 SGB IV stunden, niederschlagen oder erlassen.  
 

 
6. Anspruch 
 

1. Anspruch auf Wahltarifkrankengeld nach diesen Tarifen haben Mit-
glieder, wenn Krankheit sie arbeitsunfähig macht. Für den Anspruch 
auf Wahltarifkrankengeld muss eine Mitgliedschaft i. S. d.  
§ 53 Abs. 6 SGB V zum Zeitpunkt der Feststellung der Arbeitsunfä-
higkeit und während der Arbeitsunfähigkeit bei der Audi BKK beste-
hen. Bei Arbeitsunfähigkeit im Ausland besteht Anspruch auf Wahl-
tarifkrankengeld nach diesem Tarif unter den Voraussetzungen des 
über-, zwischen– oder innerstaatlichen Rechts.  
 

2. Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit und dessen Beurteilungsmaßstab 
im Sinne dieses Tarifs entspricht den Regelungen des Begriffs und 
des Beurteilungsmaßstabes der Arbeitsunfähigkeit für gesetzliches 
Krankengeld nach § 44 Abs. 1 SGB V (z.B. Arbeitsunfähigkeitsricht-
linien) und den hierzu ergangenen/ergehenden höchstrichterlichen 
Rechtsprechungen der Gerichte.  
 

3. Anspruch auf Wahltarifkrankengeld entsteht frühestens mit Beginn 
des vierten Kalendermonats nach Beginn der Laufzeit des Tarifs 
(Wartezeit). Sofern die Arbeitsunfähigkeit vor dem Beginn der Lauf-
zeit des Tarifes festgestellt wurde, besteht für die Dauer dieser Ar-
beitsunfähigkeit kein Anspruch auf Wahltarifkrankengeld. Im Falle 
des Satzes zwei beginnt die Wartezeit erst nach dem Ende der Ar-
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beitsunfähigkeit. Nach Ablauf der Wartezeit besteht Anspruch auf 
Wahltarifkrankengeld:  

 
•bei Mitgliedern nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB V ab dem 43. 

Tag der Arbeitsunfähigkeit,  
 
•bei Mitgliedern, die nach dem KSVG versichert sind, ab dem 15. Tag 

der Arbeitsunfähigkeit, längstens bis zum 42. Tag der Arbeitsunfä-
higkeit, (Karenzzeit) wenn der Zeitpunkt der Feststellung der Ar-
beitsunfähigkeit nach dem Beginn der Laufzeit des Tarifes liegt. 
  

 
4. Sofern die Arbeitsunfähigkeit während der Wartezeit festgestellt 

wird, beginnt die Karenzzeit nach Ablauf der Wartezeit.  
 
5. Für den Anspruch auf Wahltarifkrankengeld sind die Arbeitsunfä-

higkeit und deren Fortdauer vom Mitglied durch entsprechende 
ärztliche Bescheinigungen nachzuweisen, nach Eintritt der Arbeits-
unfähigkeit innerhalb einer Woche nach deren Beginn, bei Fortdau-
er der Arbeitsunfähigkeit unverzüglich nach dem zuletzt bescheinig-
ten Datum. Bei Arbeitsunfähigkeit im Ausland richtet sich deren 
Feststellung und Nachweis gegenüber der Audi BKK nach den Vor-
schriften des über- und zwischenstaatlichen Rechts. Die Audi BKK 
kann eine Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit insbesondere durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) vorneh-
men lassen; § 275 SGB V gilt entsprechend.  

 
6. Ein Anspruch auf Wahltarifkrankengeld besteht nicht bzw. ein be-

stehender Wahltarifkrankengeldanspruch endet mit dem letzten 
Tag der Teilnahme am Tarif  
 

-    wenn andere Sozialleistungen mit Lohnersatzleistungsfunktion von 
anderen Sozialleistungsträger aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit wie 
beispielsweise Verletztengeld, Übergangsgeld, Erwerbsunfähig-
keitsrente bezogen wird  
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-    die Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Folge eines Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung 
beruht,  

 
-    solange und soweit in der nach § 53 Abs. 6 SGB V definierten Be-

schäftigung/Tätigkeit Arbeitseinkommen oder Arbeitsentgelt er-
zielt wird oder Arbeitseinkommen sonst (z.B. durch Angestellte) er-
zielt wird  

 
-    solange während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit ohne die Ar-

beitsunfähigkeit kein oder ein negatives Arbeitsentgelt oder Ar-
beitseinkommen erzielt worden wäre  

 
-    wenn andere Sozialleistungen mit einkommensersetzender Funkti-

on von Sozialleistungsträgern wie beispielsweise Altersrente, Mut-
terschaftsgeld, Unterhaltsgeld sowie Leistungen nach SGB II,  
SGB III und SGB XII (betrifft u.a. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe) be-
zogen werden,  

 
-   wenn überwiegend Einkünfte zur Alterssicherung wie in § 22 Abs. 1 

Nr. 1 und 5 EStG genannt bezogen werden  
 
-    mit dem nicht nur vorübergehenden Ende der Zugehörigkeit des in 

§ 53 Abs. 6 SGB V genannten Personenkreises,  
 
-    mit dem Ende der Mitgliedschaft bei der Audi BKK 

  
 
7. Über das Anspruchsende hinaus zu Unrecht gezahltes Wahltarif-

krankengeld ist vom Mitglied zurück zu zahlen. Eine Verrechnung 
mit nachzuberechnenden Prämien ist zulässig.  

 
8. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Teilnehmer mit einem 

Betrag in Höhe von insgesamt zwei Monatsprämien im Rückstand 
ist. Für zurückliegende Zeiten besteht kein Leistungsanspruch, auch 
wenn nachträglich die Zahlung aller rückständigen Beträge erfolgt.  
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9. Die §§ 16 Abs. 1-3 und 4, 18 Abs. 1 Satz 2, 51, 52, 52a SGB V werden 
entsprechend auf die Ansprüche auf Wahltarifkrankengeld nach diesen Ta-
rifen angewendet.  
 
 
7. Zahlung 
 
1. Die Zahlung des Wahltarifkrankengeldes setzt den Nachweis der Ar-

beitsunfähigkeit durch das Mitglied voraus. Die Zahlung des Wahltarif-
krankengeldes beginnt frühestens mit dem Tag der ärztlichen Feststel-
lung, wenn der Nachweis rechtzeitig im Sinne des Punktes 6.5 erbracht 
worden ist. Das Wahltarifkrankengeld wird für Kalendertage gezahlt. 
Ist das Wahltarifkrankengeld für einen vollen Kalendermonat zu zahlen, 
ist dieser mit 30 Tagen anzusetzen.  

 
2. Im Rahmen des Premiumtarifs wird Wahltarifkrankengeld nur ausge-

zahlt, wenn auch ein gesetzliches Krankengeld durch die Audi BKK an 
den Teilnehmer ausgezahlt wird. Endet, ruht oder entfällt der Bezug des 
gesetzlichen Krankengeldes oder kommt aus sonstigem Grund kein ge-
setzliches Krankengeld zur Auszahlung, wird für jeden Tag, an dem kein 
Krankengeld bezogen wird, auch kein Wahltarifkrankengeld gezahlt. 
Der Anspruch auf Wahltarifkrankengeld endet, sobald wegen Erreichens 
der Höchstbezugsdauer kein gesetzliches Krankengeld mehr zur Aus-
zahlung kommt.  
 

 
8. Dauer 
 
1. Anspruch auf Wahltarifkrankengeld im Premiumtarif besteht solange 

und soweit gesetzliches Krankengeld für diese Arbeitsunfähigkeit bezo-
gen wird, längstens für 78 Wochen innerhalb von 3 Jahren.  

 
2. Anspruch auf Wahltarifkrankengeld im Künstler-/Publizisten Tarif be-

steht bis maximal zum 42. Tag der Arbeitsunfähigkeit, längstens für 
insgesamt 26 Wochen innerhalb von je drei Jahren. Die Dreijahresfrist 
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richtet sich jeweils nach der gesetzlichen Blockfrist.  
 

 
9. Höhe 
 
1. Die Höhe des Wahltarifkrankengeldes können  
 

1. die in § 53 Abs. 6 SGB V i. V. m. § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und  
3 SGB V genannten Versicherten in jeweils kalendertäglich 10 € - 
Schritten bis zu 50 € kalendertäglich frei wählen. Das gewählte 
Wahltarifkrankengeld darf zusammen mit dem Höchstkranken-
geld nach § 47 Abs. 1 S.1 SGB V 70% des durchschnittlichen, ka-
lendertäglichen Arbeitseinkommens bzw. Arbeitsentgelts nicht 
übersteigen. Das Mitglied ist verpflichtet der Audi BKK eine Erklä-
rung über die Höhe seines Arbeitseinkommens/Arbeitsentgelts 
zukommen zu lassen und Änderungen unverzüglich mitzuteilen.  

 
2. die nach dem KSVG Versicherten in jeweils kalendertäglich 10 € - 

Schritten bis zu 90 € kalendertäglich frei wählen. Das gewählte 
Wahltarifkrankengeld darf 70% des durchschnittlichen kalender-
täglichen Arbeitseinkommens bzw. Arbeitsentgelts nicht überstei-
gen. Das Mitglied ist verpflichtet der Audi BKK eine Erklärung über 
die Höhe seines Arbeitseinkommens bzw. Arbeitsentgelts zukom-
men zu lassen und Änderungen unverzüglich mitzuteilen.  
 

 
2. Die Audi BKK kann die Angaben des Versicherten zum Arbeitsentgelt 

bzw. Arbeitseinkommen jederzeit überprüfen. Bei Unterschreiten der 
Einkommensgrenzen erfolgt auch während eines laufenden Leistungs-
bezuges eine Umgruppierung nach Punkt 10.2.  

 
3. Das Mitglied hat zu Beginn des Tarifs auf der Teilnahmeerklärung die 

Höhe seines Wahltarifkrankengelds zu wählen und eine Erklärung über 
die Höhe seines entfallenden Arbeitsentgelts bzw. Arbeitseinkommens 
abzugeben.  
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4. Das Mitglied hat auf Verlangen der Audi BKK sein Arbeitsentgelt bzw. 
Arbeitseinkommen in geeigneter Form (z.B. Einkommenssteuerbe-
scheid) nachzuweisen. Dazu kann die Audi BKK auch auf Unterlagen des 
Mitglieds, die der Audi BKK im Rahmen der jährlichen Beitragsberech-
nung für eine freiwillige Versicherung vorliegen, zurückgreifen. Eine 
nicht nur vorübergehende Minderung des Arbeitsentgelts bzw. Arbeits-
einkommens oder eine nicht nur vorübergehende Aufgabe der hauptbe-
ruflichen Selbständigkeit, hauptberuflichen Ausübung der künstleri-
schen oder publizistischen Tätigkeit, der berufsmäßigen Ausübung der 
unständigen Beschäftigung bzw. der Aufnahme einer nicht befristeten 
Beschäftigung, die bei Arbeitsunfähigkeit einen Anspruch auf Fortzah-
lung des Arbeitsentgelts für mindestens sechs Wochen begründet ist 
der Audi BKK unverzüglich anzuzeigen. Beim Arbeitseinkommen bzw. 
Arbeitsentgelt ist ausschließlich auf Arbeitsentgelt bzw. Arbeitsein-
kommen abzustellen, welches in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Erwerbstätigkeit steht. Sofern das Mitglied negatives Arbeitsentgelt 
bzw. Arbeitseinkommen erwirtschaftet, besteht kein Anspruch auf 
Wahltarifkrankengeld. Der Beurteilungsmaßstab für Arbeitsentgelt 
bzw. Arbeitseinkommen im Sinne dieses Tarifs erfolgt analog der Rege-
lungen und den hierzu ergangenen/ergehenden höchstrichterlichen 
Rechtsprechungen der Gerichte zur Beitragsbemessung zur gesetzlichen 
Krankenversicherung.  
 

 
10. Wechsel 
 
1. Eine Änderung der Höhe des Wahltarifkrankengeldes (Wahltarifkran-

kengeldstufen) ist durch schriftliche Erklärung möglich, wenn zum Zeit-
punkt der Wahl keine Arbeitsunfähigkeit besteht. Der Wechsel lässt die 
dreijährige Mindestbindungsfrist unberührt. Ein Wechsel ist – vorbe-
haltlich Punkt 10.2 – höchstens einmal pro Tarifjahr möglich. Die Wahl 
kann unter den Wahltarifkrankengeldstufen erfolgen, deren Vorausset-
zungen jeweils erfüllt werden; dazu ist das neue Netto-
Arbeitseinkommen/Netto-Arbeitsentgelt auf der Wahlerklärung zu be-
stätigen und auf Verlangen der Audi BKK nachzuweisen. Die Laufzeit der 
neu gewählten Wahltarifkrankengeldstufe beginnt mit dem auf den 
Eingang der Erklärung bei der Audi BKK folgenden übernächsten Kalen-
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dermonat. Sofern zum Zeitpunkt des beabsichtigten Wechsels in eine 
leistungsausweitende Wahltarifkrankengeldstufe Arbeitsunfähigkeit 
besteht, kann die Laufzeit der neuen Wahltarifkrankengeldstufe frühes-
tens mit Beginn des auf das Ende der Arbeitsunfähigkeit folgenden Ka-
lendermonats beginnen; der bisherige Tarif wird solange fortgeführt. 
Der Anspruch auf das erhöhte Wahltarifkrankengeld beginnt frühestens 
nach Ablauf der Wartezeit von jeweils drei Monaten gerechnet ab dem 
Beginn der Laufzeit der neu gewählten Wahltarifkrankengeldstufe. Die 
erhöhte Prämie ist nach Ablauf der Wartezeit zu zahlen.  

 
2. Der Wechsel in eine leistungseinschränkende Wahltarifkrankengeldstu-

fe hat zu erfolgen, wenn die Einnahmen die in Punkt 9.1ff genannten 
Grenzen unterschreiten. Dies gilt auch im Falle des laufenden Leis-
tungsbezuges. Die neue Wahltarifkrankengeldstufe gilt ab Beginn des 
übernächsten Kalendermonats, der der Feststellung der Audi BKK über 
das Unterschreiten folgt; eine Wartezeit im Sinne von Punkt 6.3 besteht 
in diesen Fällen nicht.  
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Anlage zur Satzung: Änderungen der Satzung    
 

Lfd. 
Nr. 

Sitzung 
Verwaltungs- 
rat 

Genehmigung durch das 
Bundesversicherungsamt 
Datum/Aktenzeichen 

Geänderte Paragraphen Mit  
Wirkung  
vom 

Art der 
Än-
derg. 

1. 19.01.2012 07.03.2012/ 
II3-59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 2 Abs. I Nr. 3 Satz  2 

01.01.2012  
geänd. 

§ 4 Abs. 2 Nr. 1 und 5, 
                           7 und 8 

geänd. 
eingef. 

§ 21b Nr. 1 geänd. 

Art. III 
§ 2 Nr. 4 

 
geänd. 

2. 21.06.2012 12.07.2012/ 
II3-59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 
§ 19a  Abs. 1 und 2 

01.01.2012  
geänd. 
geänd. 

3 05.12.2012 08.01.2013/ 
II3-59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 19b III 
§ 21b 
Anlage zur Satzung § 2 

01.01.2013  
geänd. 
geänd. 
geänd. 

4 18.02.2013 
(schriftliches 
Umlaufver-
fahren) 

20.03.2013/ 
I2-59239.0-3436/2011 

Art. I 
Anlage zur Satzung § 2 

01.01.2013  
geänd. 
 

5 05.12.2013 04.02.2014/ 
II 3 – 59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 13b 
§ 14a I, III 
§ 19b Abs. IV 
 
 
 
§ 21b Abs. 3 S. 4 

 
01.01.2014 
01.01.2014 
Am Tag nach 
der Bekanntma-
chung  
(T. n. d. B.) 
T. n. d. B.  

 
eingef. 
geänd. 
gestr. 
 
 
 
eingef. 

6 10.07.2014 08.09.2014/ 
213-59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 19b II, III, IV, V 
 
 
§ 19c II, III, IV, V 
§ 19e III, IV 
§ 24 III 
Anlage zur Satzung § 2 
Artikel III, § 4 

 
Am Tag nach 
der Bekannt-
machung 
T. n. d. B. 
T. n. d. B. 
01.01.2014 
01.01.2014 
01.09.2014 

 
geänd. 
 
 
geänd. 
geänd. 
eingef. 
geänd. 
geänd. 

7 05.12.2014 11.12.2014/ 
2013-59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 6 II, IV 
§ 10 
§ 11 II, III 

 
01.01.2015 
01.01.2015 
01.01.2015 

 
geänd. 
geänd.  
geänd. 

8 05.12.2014 18.12.2014/ 
213/59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 9b 
 
 
§ 13b IX 
§17 

 
Am Tag nach 
der Bekannt-
machung 
T. n. d. B. 
01.04.2015 

 
gestr. 
 
 
eingef. 
eingef. 

9 12.06.2015 30.06.2015/ 
213/59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 13b III., § 18, Anlage zur 
Satzung (§18) 
 
 
§ 13b VI. 1. 
§ 9c, § 13b I., § 13b VI. 2.,  
§ 19a, § 21b 

 
Am Tag nach 
der Bekannt-
machung 
 
01.07.2015 
01.01.2016 

 
geänd. 
 
 
 
eingef.  
geänd. 

10 11.12.2015 17.12.2015/ 
213-59239.0-2753/2011 

Art. I 
Anlage zur Satzung (§2) 
Art. III 
§4 

 
01.01.2016 
 
01.01.2016 

 
geänd. 
 
geänd. 
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11 24.06.2016 06.07.2016/ 
213-59239.0-2753/2011 

Art. I 
§ 16 II, § 19 VII, § 19 b,  
§19 c  
§19 e 

Am Tag nach 
der Bekannt-
machung 
 

 
geänd. 
gestr. 
geänd. 

 


